
878 der B~ilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates X. GP. 

27. 7. 1965 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom 1965 
über die Pensionsansprüche der Bundes­
beamten, ihrer Hinterbliebenen und Ange­
hörigen (Pensionsgesetz 1965 - PG. 1965) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Anwendungsbereich 

(9) Auf Personen, die in einem öfIentlich­
rechtlichen Dienstverhältnis zu Fonds, Stiftungen 
oder Anstalten stehen, die von Organen des 
Bundes oder von Personen (Personengemein­
schaften) verwaltet werden, die hiezu von Orga­
nen des Bundes bestellt sind, sowie auf die 
Hinterbliebenen und Angehörigen dieser Per­
sonen ist dieses Bundesgesetz insoweit sinngemäß 
anzuwenden, als gesetzlich nichts anderes be­
stimmt ist. 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die pen-, Anwartschaft 
si~nsansprüche der Bu~d~sbeamten, ihrer Hinter- § 2. (1) Der Beamte erwirbt mit dem Tag des 
bhebenen und Angehongen. Dienstantrittes Anwartschaft· auf Pensionsver-

(2) Bundesbeamte im Sinn dieses Bundes- sorgung für sich und seine Angehörigen, es sei 
gesetzes - im folgenden 'kurz "Beamte" ge- denn, daß er vorher auf die Pensionsversorgung 
nannt - sind die im öffentlich-rechtlichen verzichtet hat. 
Dienstverhältnis zum Bund stehenden Bedien- (2) Die Anwartschaft erlischt durch 
steten mit Ausnahme der zeitverpflichteten Sol- a) Verlust der österreichischen Staatsbürger-
daten. schaft 

(3) Hinterbliebene sind die Witwe; die Kinder b) Verzi~t 
und die frühere Ehefrau des verstorbenen Be- ' 
amten. 

(4) Witwe ist die Frau, die mit 
im Zeitpunkt seines Todes durch 
Ehe verbunden gewesen ist. 

(5) Kinder sind 
a) die ehelichen Kinder, 
b) die legitimierten Kinder, 
e) die Wahlkinder, 
d) die unehelichen Kinder und 
e) Stiefkinder. 

dem Beamten 
das Band der 

(6) Frühere Ehefrau ist die Frau, deren' Ehe 
mit dem Beamten für nichtig erklärt, aufge­
hoben oder geschieden worden ist. 

(7) Angehörige sind die Personen, die im Fall 
des Todes des Beamten Hinterbliebene wären. 

(8) Dieses Bundesgesetz ist auch auf Personen 
anzuwenden, die im § 1 des Pensionsüberleitungs­
gesetzes, BGBL Nr. 187/1949, angeführt und 
nicht s.chon durch die Bestimmung des Abs. 2 
erfaßt sind, sowie auf deren Hinterbliebene und 
Angehörige, soweit diese nicht schon im § 1 lit. a 
bise des Pensionsüberleitungsgesetzes aufgezählt 
sind. 

e) Austritt, 
d) Kündigung, 
e) Entlassung. 

ABSCHNITT II 

RUHEBEZUG 

Anspruch auf Ruhegenuß 

§ 3. (1) Dem Beamten des Ruhestandes ge­
bührt ein monatlicher Ruhegenuß, wenn seme 
ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit mindestens 
zehn Jahre beträgt. 

(2) Der Ruhegenuß und die nach diesem Bun­
desgesetz gebührenden Zulagen bilden zusam­
men den Ruhebezug des Beamten. 

Ruhegenußermittlungsgrundlagen und 
Ruhegenußbemessungsgrundlage 

§ 4. (1) Der Ruhegenuß wird auf der Grund­
lage des ruhegenußfähigen Monatsbezuges und 
der ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit ermittelt. 

(2) 80 v; H. des ruhegenußfähigen Monats­
bezuges bilden die Ruhegenußbemessungsgrund­
lage. , 
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2 878 der Beilagen 

Ruhegenußfähiger Monatsbezug Zeit, die durch Disziplinarerkenntnis für nicht 
§ 5 () D h 'ßf'h' M b b ruhegenußfähig erklärt worden ist, Die Zeit, die 

ht
• 1 er ru egenu alge onats ezug e- der Beamte als zeitverpflichteter Soldat zurück-

ste aus I h 'I I R h ß d' , 
) d G h 1 d 

I 
ge egt at, gl t stets a s u egenu vor lenstzelt. 

a em e a t un D' B ' "b d' R h ßf"h' k ' b) d I h ßf"h' kl" t Z I le estImmungen u er le u egenu a 19 elt 

d
' d enba s Idru egenchu I~chlg er allr en u agen, der Zeit einer Beurlaubung gegen Entfall der 
le er eso ullgsre t 1 en Ste ung entspre- B " bl'b b "h 

ch d' d B 'Z ' k ' A' ezuge el en un eru rt. en, le er eamte 1m eltpun t semes us- () D' h ßf'h' G d' " 
scheidens aus dem Dienststand erreicht hat, ,3 le ru egenu a Ig~, esamt, len.stzelt 1st 

(2) I ' Z' k d A eh 'cl 1 B 111 vollen Jahren auszudrucken, Hlebel werden st Im eltpun t es uss .el ens aes e- B ch 'I' h .. d ch 
t d D ' d d f" d' "ch ru tel e emes Ja res, wen,n sie mm estens se s am en aus em lenststan er ur le na ste . 

V "ck f d l'ch Z't H"lft Monate betragen, als em volles Jahr gerechnet, 
orrtu'chung der or ,er Id e Bel raum zur b ha e andernfalls bleiben sie unberücksichtigt. 

vers n en, ann 1st er eamte so zu e an-
deln, als ob die Vorrückung oder Zeitvorrückullg 
eingetreten wäre, 

(3) Hat der Beamte im Zeitpunkt des Aus­
scheidens aus dem Dienststand mindestens zwei 
Jahre in der durch Vorrückung und Zeitvor­
rückung erreichbaren höchsten Gehaltsstufe ver­
bracht, dann ist er so zu behandeln, als ob er 
in diesem Zeitpunkt bereits Anspruch auf die 
Dienstalterszulage beziehungsweise auf die er­
höhte Dienstalterszulage gehabt hätte. 

(4) Ist ein Teil der ruhegenußfähigen Bundes­
dienstzeit aus einem der im § 10 Abs, 1 Z, 1 

Ausmaß des Ruhegenusses 

§ 7. (1) Der Ruhegenuß beträgt bei einer ruhe­
genußfähigen Gesamtdienstzeit von zehn Jahren 
50 v, H. der Ruhegenußbemessungsgrundlage. 
Er erhöht sich für jedes weitere ruhegenußfähige 
Dienstjahr um 2 v, H, der Ruhegenußbemes­
sungsgrundlage. 

(2) Der Ruhegenuß darf die Ruhegenußbemes­
sungsgrundlage nicht übersteigen. 

Begünstigungen bei Dienstunfähigkeit 

bis, 4 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54/ § 8. (1) Ist der Beamte infolge einer von ihm 
1956, genannten Gründe für die Vorrückung, nicht vorsätzlich herbeigeführten Krankheit 
die Zeitvorrückung oder für' das Erreichen der oder körperlichen Beschädigung dienstunfähig 
Dienstalterszulage nicht wirksam, so kann die geworden und beträgt seine ruhegenußfähige 
oberste Dienstbehörde aus Anlaß der Versetzung Gesamtdienstzeit nom nicht zehn, jedoch min­
oder des übertrittes des Beamten in den Ruhe- destens fünf Jahre, dann ist er so zu behandeln, 
stand oder auch später verfügen, daß der Be- als ob er eine nihegenußfähige Gesamtdienstzeit 
amte so zu behandeln ist, als ob der Hemmullgs- von zehn Jahren aufzuweisen hätte. 
zeitraum für die Vorrückung, die Zeitvorrückung (2) Ist die Dienstunfähigkeit auf einen Dienst­
oder für das Erreichen der Dienstalterszulageunfall oder eine Berufskrankheit zurückzuführen 
wirksam wäre., Diese Verfügung ist nur zu- und gebühren dem Beamten aus diesem Grund 
lässig, wenn seit dem Ablauf des Hemmungszeit- Leistungen aus der Unfallversicherung der öffent­
raumes mindestens drei Jahre verstrichen sind lich Bediensteten, so besteht der Anspruch nach 
und der Beamte sich in den letzten drei Jahren Abs. lohne Rücksicht auf die Dauer der ruhe­
tadellos yerhalten hat. Die Verfügung wirkt genußfähigen Gesamtdienstzeit. 
nicht zurück. 

Ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit 
Beg~nstigungen bei Erwerbsunfähigkeit 

§ 9. (1) Ist der Beamte ohne sein vorsätzliches 
§ 6. (1) Die ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit Verschulden infolge ' 

setzt sich zusammen aus a) Blindheit oder praktischer Blindheit, 
a) der ruhegenußfähigen Bundesdienstzeit, b) Geisteskrankheit oder 
b) den angerechneten Ruhegenußvordienst- c) einer anderen schweren Krankheit 

zeiten, , zu einem zumutbaren Erwerb unfähig geworden, 
c) den angerechneten R,uhestandszeiten, so hat ihm seine oberste Dienstbehörde aus An-
d) den zugerechneten Zeiträumen, laß der Versetzung in den Ruhestand zu seiner 
e) den durch besondere gesetzliche Bestim- ruhegenußfähigen Bundesdienstzeit einen Zeit­

mungen oder auf Grund solcher Bestim- raum von zehn Jahren zuzurechnen. 
mungen als ruhegenußfähig erklärten (2) Ist der Beamte infolge einer von ihm nicht 
Zeiten. vorsätzlich herbeigeführten schweren körperlichen 

(2) Als ruhegenußfähige Bundesdienstzeit gilt Beschädigung zu einem zumutbaren Erwerb un­
die Zeit, die der Beamte im bestehenden öffent- fähig geworden und sind berücksichtigungs:­
lich-rechtlichen Bundesdienstverhältnis vom Tag würdige Gründe vorhanden, so kann ihm seine 
des Dienstantrittes bis zum Tag des Ausscheidens oberste Dienstbehörde im Einvernehmen mit 
aus dem Dienststand zurückgelegt hat. Ausge- dem Bundesministerium ·für Finanzen aus Anlaß 
Dommen hievon sind die Zeit eigenmächtigen der Versetzung in den Ruhestand zu seiner ruhe­
und unentschuldigten Fernbleibens vom Dienst I genußfähigen Bundesdienstzeit einen Zeitraum 
in der Dauer von mehr als drei Tagen und die bis zu zehn Jahren zurechnen, 
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878 der Beilagen 3 

(3) Wenn der angemessene Lebensunterhalt des 
Beamten durch die Zurechnung nach der Be­
stimmung des Abs. 1 oder' 2 nicht gesichert ist, 
kann die oberste Dienstbehörde im Einverneh­
men mit dem Bundesministerium für Finanzen 
verfügen, daß - abweichend von der Vorschrift 
des § 4 Abs. 2 - der ruhegenußfähige Monats­
bezug die Ruhegenußbemessungsgrundlage zu 
bilden hat. Hiebei kann sie im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Finanzen auch 
bestimmen, daß der Ruhegenuß mit einem 
höheren Hundertsatz zu bemessen ist als dem, 
der sich nach der Vorschrift des § 7 Abs. 1 ergibt. 
Maßgebend für die Beurteilung, ob der ange­
messene Lebensunterhalt gesichert ist, sind die 
Verhältnisse zur Zeit der Versetzung in den 
Ruhestand. Eine Verfügung nach diesem Absatz 
wird mit dem Tod des Beamten wirkungslos. 

(4) Ist der Beamte wieder 1,U einem zumut­
baren Erwerb fähig geworden und übt er ihn 
aus, so ruht auf die Dauer der Erwerbstätigkeit 
der Anspruch auf die durch Maßnahmen nach 
den Abs. 1 bis 3 bewirkte Erhöhung des Ruhe­
genusses. Das Ruhen endet mit dem Ablauf des 
Jahres, in dem der Beamte das 65. Lebensjahr 
vollendet. ' 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 sind 
nicht anzuwenden, wenn die Erwerbsunfähigkeit 
auf einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit 
zurückzuführen ist und dem Beamten aus die­
sem Grund Leistungen aus der Unfallversiche­
rung der öffentlich Bediensteten gebühren. 

(6) Scheidet der Beamte, dem aus Anlaß einer 
früheren Versetzung in den Ruhestand Begün­
stigungen nach den Abs. 1 bis 3 gewährt worden 
sind, aus dem Dienststand aus, so gebührt ihm, 
wenn es für ihn günstiger ist, der Ruhegenuß, 
auf den er Anspruch hätte, wenn er nicht wieder 
in den Dienststand aufgenommen worden wäre. 
Disziplinarrechtliche Maßnahmen werden hie­
durch nicht berührt. 

Begünstigungen für Hochschulprofessoren 

§ 10. Der Bundespräsident kann bei der Er­
nennung eines Hochschulprofessors die beitrags­
freie Anrechnung von Zeiten ars Ruhegenußvor­
dienstzeiten bewilligen, wenn aus wissenschaft­
lichen oder künstlerischen Gründen ein beson­
deres Interesse an der Berufung besteht. 

Veriust des Anspruches auf Ruhegenuß 

. § 11. Der Anspruch auf Ruhegenuß erlischt 
durch 

a) Verlust der österreichischen Staatsbürger-
schaft, 

b) Verzicht, 
e) Austritt, 
d) Ablösung, 

e) Verhängung der Disziplinarstrafe des Ver­
lustes aller aus dem· Dienstverhältnis flie­
ßenden Rechte und Ansprüche, 

f) Verurteilungen durch ein inländisches Ge­
ridtt wegen Verbrechens. Der Anspruch 
erlischt nicht, wenn die Rechtsfolge der 
Verurteilung aufgeschoben wird, es sei 
denn, daß der Aufschub widerrufen wird. 

Ruhegenußzulage 

§ 12. (1) Dem Beamten, der Anspruch auf 
Exekutivdienstzulage, Wachdienstzulage oder 
Truppendienstzulage im folgenden kurz 
"Aktivzulage" genannt - gehabt hat, gebührt 
eine Zulage zum Ruhegenuß (Ruhegenußzulage). 

(2) Die Bemessungsgrundlage der Ruhegenuß­
zulage bilden 80 v. H. der Aktivzulage, die der 
besoldungsrechtlichen Stellung entspricht, die 
der Beamte im Zeitpunkt des letzten rechtmäßi­
gen Bezuges der Aktivzulage erreicht hat. 

(3) Die Ruhegenußzulage beträgt für jedes der 
ersten zehn Dienstjahre, in dem Anspruch auf 
Aktivzulage bestanden hat, 5 v. H. und für 
jedes weitere Dienstjahr, in dem Anspruch auf 
Aktivzulage bestanden hat, 2·5 v. H. der Be­
messungsgrundlage. 

(4) Die Ruhegenußzulage darf die Bemessungs­
grundlage nicht übersteigen. 

(5) Die Bestimmung des § 6 Abs. 3 gilt sinn­
gemäß. 

(6) Der nach § 11 des Beamten-überleitungs­
gesetzes, StGBl. Nr. 134/1945, für die Bemessung 
des Ruhegerrusses angerechnete Zeitraum ist der 
zulagenfähigen Dienstzeit zuzuzählen, wenn der 
Beamte unmittelbar vor diesem Zeitraum und 
unmittelbar nach seiner übernahme in den öster­
reichischen Personalstand Anspruch auf Aktiv­
zulage gehabt hat. 

Ablösung des Ruhebezuges 

§ 13. (1) Dem Beamten, der sich. im dauernden 
Ruhestand befindet, kann ,auf Antrag die Ab­
lösung des Ruhebezuges bewilligt werden, wenn 

a) berücksichtigungswürdige Grunde vorhan­
den sind und 

b) die Personen, für die der Beamte An­
wartschaft auf Pensionsversorgung erwor­
ben hat, über die Reditsfolgen der Ab­
lösung schriftlich belehrt worden sind und 
nach der Belehrung schriftlich erklärt 
haben, daß sie mit der Ablösung einver­
standen sind. Die Echtheit der Unterschrift 
auf der Erklärung muß gerichtlich oder 
notariell b~glaubigt sein. 

(2) Die Ablösung darf nur mit Zustimmung 
des Bundesministeriums für Finanzen bewilligt 
werden. ' 

(3) Die Bemessungsgrundlage der Ablöse bildet 
der Ruhebezug, der dem Beamten für den Monat 
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4 878 der Beilagen 

gebührt hat, in dem die Bewilligung der Ab­
lösung rechtskräftig geworden ist. Die Ergän­
zungszulage ist in· die Bemessungsgrundlage nicht 
einzubeziehen. I 

(4) Die Ablöse ist nach der Lebenserwartung 
des Beamten zu bemessen. Sie darf jedoch das 
Siebzigfame der Bemessungsgrundlage nicht über­
steigen. 

(5) Bevor die Ablösung· bewilligt wird, ist dem 
Beamten die Höhe der beabsichtigten Ablöse 
mitzuteilen und ihm Gelegenheit zu geben, dazu 
binnen angemessener Frist Stellung zu nehmen. 

(s) Die Ablöse ist binnen zwei Monaten nach 
dem Eintritt der Remtskraft des Bescheides aus­
zuzahlen, mit dem dIe Ablösung bewilligt wor­
den ist. 

ABSCHNITT III 

VERSORGUNGSBEZÜGE DER HINTER­
BLIEBENEN 

UNTERABSCHNITT A 

VERSORGUNGSBEZUG 
DER WITWE 

Anspnich auf. Witwenversorgungsgenuß 

§ 14. (1) Der Witwe eines Beamten gebührt 
ein monatlicher Witwenversorgungsgenuß, wenn 
der Beamte am Sterbetag Anspruch auf Ruhe­
genuß gehabt hat oder im Fall der mit Ablauf 
dieses Tages erfolgten Versetzung in den Ruhe­
stand gehabt hätte. 

(2) Die Witwe hat keinen Anspruch auf Wit­
wenversorgungsgenuß, wenn 

a) sie am Sterbetag des Beamten die öster­
reichische Staatsbürgerschaft . nicht besessen 
hat, 

b) sie am Sterbetag des Beamten das 35. Le­
bensjahr nomnicht vollen.det hat. Dies gilt 
nicht, wenn 
1. der Beamte an den Folgen eines Dienst­

. unfalles gestorben ist, 
2. die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert 

hat, 
3. aus der Ehe ein Kind hervorgegangen ist 

oder hervorgeht, 
4. d~rm die Eheschließung ein Kind legiti­

miert. worden ist, 
5. am Sterbetag des Beamten dem Haushalt 

der Witwe ein anderes als in Z. 3 oder 4 
genanntes Kind des verstorbenen 13e­
amten angehört, das Anspruch auf 
Waisenversorgungsgenuß hat. 

(s) Die Witwe hat ferner keinen Anspruch auf 
Witwen versorgungs ge nuß, wenn die· Ehe erst 
während des Ruhestandes des Beamten geschlos­
sen worden ist. Dies gilt nimt, wenn 

1. die Ehe mindestens drei Jahre gedauert und 
der Altersunterschied der Ehegatten nicht 
mehr als 20 Jahre betragen hat oder 
die Ehe mindestens fünf Jahre gedauert und 
der Altersunterschied der Ehegatten nicht mehr 
als 25 Jahre betragen hat oder 
die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert und 
der Altersunterschied der Ehegatten mehr als 
25 Jahre betragen hat, 

2. der Beamte nach der Eheschließung wieder in 
den Dienststand aufgenommen worden ist, 

3. aus der Ehe ein Kind hervorgegangen ist oder 
hervorgeht, 

4. durch die Eheschließung ein Kind legitimiert 
worden ist, 

5. am Sterbetag des Beamten dem Haushalt der 
Witwe ein anderes als in der Z. 3 oder 4 
genanntes Kind des verstorbenen Beamten an­
gehört, das Anspruch auf Waisenversorgungs-
genuß hat. . 

(4) Hat sich der Beamte mit seiner früheren 
Ehefrau wieder verehelicht, so sind bei der Be­
rechnung der Ehedauer die einzelnen Ehezeiten 
zusammenzuzählen. 

(5) Der Witwenversorgungsgenuß und die nach 
diesem Bundesgesetz gebührenden Zulagen bilden 
zusammen den Witwenversorgungsbezug. 

Ausmaß des Witwenversorgungsgenusses 

§ 15. (1) Der Witwenversorgungsgenuß be­
trägt 50 v. H. des Ruhegenusses, der der ruhe­
genußfähigen Gesamtdienstzeit des Beamten und 
d~r von ihm im Zeitpunkt seines Ausscheidens 
aus dem Dienststand erreichten besoldungsrecht­
lichen Stellung entspricht, mindestens abeJ; 35 v. 
H. der Ruhegenußbemessungsgrundlage nach § 4 
Abs. 2. Die Bestimmungen des § 5 Abs. 2 und 3 
gelten sinngemäß. 

(2) Ist im Zeitpunkt des Todes des Beamten 
die Vorrückung nach § 10 Abs. 1 Z. 1 bis 4 des 
Gehaltsgesetzes 1956, BGBL Nr. 54, gehemmt 
gewesen oder sind in diesem Zeitpunkt seit dem 
Ablauf des Hemmungszeitraumes noch nicht sechs 
Jahre verstrichen, dann ist der Versorgungsgenuß 
so zu b.emessen, als ob der Hemmungszeitraum 
angerechnet worden wäre. 

. Übergangsbeitrag 

§ 16. (1) Ist die Witwe im Zeitpunkt des Todes 
des Beamten schwanger und hat sie nach § 14 
Abs. 2 lit. b oder Abs: 3 keinen Anspruch auf 
Versorgungsgenuß, so gebührt ihr auf die Dauer 
der Schwangerschaft ein monatlicher übergangs­
beitrag in der Höhe des Versorgungsbezuges, auf 
den sie Anspruch hätte, wenn sie nach § 14 
Abs. 2 lit. b oder Abs. 3 vom Anspruch auf Ver­
sorgungsgenuß nicht ausgeschlossen wäre. 

(2) Die Bestimmungen der §§ 28 bis 41 sind 
sinngemäß anzuwenden. 
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. (3)· Der übergangsbeitrag ist nach der Beendi­
gung der Schwangerschaft im Fall der Geburt 
eines ehelichen Kindes auf den gebührenden Ver­
sorgungsbezug, ansonsten auf die gebührende 
Abfertigung anzurechnen. 

UNTERABSCHNITT B 

VERSORGUNGSBEZUG DER 
WAISE 

Anspruch auf Waisenversorgungsgenuß 

§ 17. (1) Dem Kind eines verstorbenen Be-I 
amten, das das 18. Lebensjahr noch nicht voll- . 
endet hat, gebührt ein monatlicher Waisenver­
sorgungsgenuß, wenn der Beamte am Sterbetag 
Anspruch auf Ruhegenuß gehabt hat oder im 
Fall der mit Ablauf dieses Tages erfolgten Ver­
setzung in den Ruhestand gehabt hätte. Ein 
Wahl- oder Stiefkind hat nur dann Anspruch 
auf Waisenversorgungsgenuß, wenn es am Sterbe­
tag des Beamten bei der Bemessung der Haus­
haltszulage zu berücksichtigen gewesen ist. 

(2) Dem älteren Kind eines verstorbenen Be-, 
amten, das das 25. Lebensjahr noch nicht voll­
endet hat, gebührt auf Antrag ein monatlicher 
Waisenversorgungsgenuß, solange es sich in einer 
Schul- oder Berufsschulausbildung befindet, die 
seine Arbeitskraft überwiegend beansprucht. Zur 
Schul- oder Berufsausbildung zählt auch ein an­
gemessener Zeitraum für die Vorbereitung auf 
die Ablegung der entsprechenden Abschluß­
prüfungen und auf die Erwerbung eines aka­
demischen Grades. Ist die Schul- oder Berufs­
ausbildung durch Erfüllung der Wehrpflicht, 
durch Krankheit oder· ein anderes unüberwind­
bares Hindernis verzögert worden, so gebührt 
der Waisenversorgungsgenuß über das 25. Le­
bensjahr hinaus für einen der Dauer der Behin­
derung angemessenen Zeitraum. 

(3) Dem Kind eines verstorbenen Beamten, das 
das 18. Lebensjahr vollendet hat, gebührt auf 
Antrag ein monatlicher Waisenversorgungs­
genuß, wenn es seit der Vollendung des 18. Le­
bensjahres oder seit dem Ablauf des im Abs. 2 
genannten Zeitraumes infolge Krankheit oder 
Gebrechens erwerbsunfähig ist. 

(4) Das Kind eines verstorbenen Beamten hat 
keinen Anspruch auf Waisenversorgungsgenuß, 
wenn es im Zeitpunkt des Todes des Beamten die 
österreich ische Staatsbürgerschaft nicht besessen 
hat. 

Der Anspruch auf Waisenversorgungs . 
nach den Abs. 2 und 3 ruht, wenn das 

(5) 
ge nuß 
Kind 

a) Einkünfte bezieht, die ·zur B·cstrcitung 
seines angemessenen Lebensunterhaltes aus-
reichen, . 

b) einem Stift oder Kloster angehö'rt und das 
Stift oder Kloster für den Lebemunterhalt 
des Kindes aufkommt. 

c) weiblichen Geschlechtes und verheiratet ist, 
es sei denn, daß die Einkünfte des Ehe­
mannes zur Bestreitung des angemessenen 
Lebensunterhaltes nicht ausreichen. 

(6) Einkünfte im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind die im § 2 des Einkommensteuergesetzes 
1953, BGBl. Nr. 1/1954, angeführten Einkünfte, 
soweit sie nicht nach § 3 desselben Gesetzes 
steuerfrei sind. Als Einkünfte aus nichtselbstän­
diger Arbeit gelten jedoch auch 

a) wiederkehrende Unterhaltsleistungen, 
b) wiederkehrende Geldleistungen aus der 

gesetzlichen U nfall- und Krankenversiche­
rung, nach dem Opferfürsorgegesetz, .BGBl. 
Nr. 183/1947, dem Kriegsopferversorgungs­
gesetz 1957, BGBl. Nr. 152, dem Heeres­
versorgungsgesetz, BGBL Nr. 27/1964, dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958, BGBl. 
Nr. 199, dem Bundesgesetz über Ersatz­
leistungen an öffentlich Bedienstete 
während des Karenzurlaubes aus Anlaß 
der Mutterschaft, BGBL ]\h'. 98/1961, dem 
Bundesgesetz über die Gewährung von 
überbrückungshilfen an ehemalige Bundes­
bedienstete, BGBl. Nr. 174/1963, und nach 
gleichartigen landesgesetzlichen Vor­
schriften. 

(7) Werden Einkünfte für einen längeren Zeit­
raum bezogen als für einen Monat, so sind sie 
verhältnismäßig umzurechnen. Hiebei gelten 
Einkünfte, die für einen nicht feststellbaren Zeit­
raum zufließen, als jährliche Einkünfte des be­
treffenden Kalenderjahres. 

(s) Der Waisenversorgungsgenuß und die nach 
diesem Bundesgesetz gebührenden Zulagen 
bilden zusammen den Waisenversorgungsbezug. 

Ausmaß des Waisenversorgungsgenusses 

§ 18. (1) Der Waisenversorgungsgenuß beträgt 
a) für jede Halbweise 10 v. H. des Ruhe­

genusses, der der ruhegenußfähigen Ge­
samtdienstzeit des Beamten und der von 
ihm im Zeitpunkt seines Ausscheidens aus 
dem Dienststand erreichten besoldungs­
rechtlichen Stellung entspricht, mindestens 
aber 7 v. H. der Ruhegenußbemess­
sungsgrundlage nach § 4 Abs. 2, 

b) für jede Vollwaise 25· v. H. des Ruhe­
genusses, der der ruhegenußfähigen Ge­
samtdienstzeit des Beamten und der von 
ihm im Zeitpunkt seines Ausscheidens aus 
dem Dienststand erreichten besoldungs­
rechtlichen Stellung entspricht, mi11destens 
aber 17"5 v. H. der Ruhegenußbemessungs­
grundlage· nach § 4 Abs. 2. 

Die Bestimmungen des § 5 Abs. 2 und 3 und 
des § 15 Abs. 2 gelten sinngemäß. 

(2) Ein Wahlkind ist Vollwaise, wenn seine 
Wahleltern gestorben sind; es ist Halbwaise, 
wenn nur ein Wahlelternteil gestorben ist. Ein 
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Kind, das vom Beamten, nicht aber auch von 
dessen Ehegattin an Kindes Statt angenommen 
worden ist, gilt nur als Halbwaise, wenn der 
Beamte zur Zeit seines Todes mit seinem Ehe­
gatten und seinem Wahlkind in häuslicher Ge-
meinschaft gelebt hat. . 

(3) Ein Stiefkind ist Vollwaise, I wenn beide 
Elternteile aus der das Stiefverh~ltnis begrün­
denden Ehe gestorben sind; es ih Halbwaise, 
wenn nur einer dieser Elternteile (gestorben ist. 

(4) Der Waisenversorgungsbezug, eines unehe­
lichen Kindes darf die Unterhaltsleistung nicht 
übersteigen, auf die das Kind gegen den ver­
storbenen Beamten an dessen Sterbetag Anspruch 
gehabt hat. Die Hilflosenzulage : bleibt hiebei 
außer Betracht. . I 

(5) Auf den Waisenversorgun~sbezug eines 
Wahl- oder Stiefkindes sind laufende Unterhalts­
leistungen anzurechnen, die das Kihd von seinen 
leiblichen Eltern erhält. Erhä.lt dias Kind statt 
laufender Unterhaltsleistungen ei~e Kapitalab­
findung, so ist auf den monatlichlm Waisenver­
sorgungsbezug ein Zwölf tel des Betrages anzu­
rechnen, der sich bei Annahme eines jährlichen 
Ertrages von 4 v. H. des Abfihdungskapitals 
ergeben würde. Geht das Abfindungskapital ohne 
vorsätzliches Verschulden deI" W~ise unter, so 
entfällt die Anrechnung. Versorgunsleistungen, 
die das Wahl- oder Stiefkind nam seinen leib­
lichen Eltern erhält, sind ebe~falls auf den 
Waisenversorgungsbezug anzurechhen. 

! , 
I 

UNTERABSCHNITT' C 

VERSORGUNGSBEZUG DER 
FRüHEREN EHE~RAU 

(3) Hat die frühere Ehefrau gegen den verstor­
benen Beamten nur einen befristeten Anspruch 
aufUnterhaltsleistungen gehabt, so besteht der 
Versorgungsanspruch längstens bis zum Ablauf 
der Frist. 

(4) Der Versorgungsbezug - ausgenommen die 
Hilflosenzulage - darf die Unterhaltsleistung 
nicht übersteigen, auf die die frühere Ehefrau 
gegen den verstorbenen Beamten an dessen 
Sterbetag Anspruch gehabt hat. 

(5) Der Versorgungsgenuß der Witwe und der 
Versorgungsgenuß der früheren Ehefrau dürfen 
zusammen den Ruhegenuß nicht übersteigen, auf 
den der verstorbene Beamte Anspruch gehabt 
hätte. Der Versorgungsgenuß der früheren Ehe­
frau ist erforderlichenfalls entsprechend zu 
kürzen. Versorgungs genüsse mehrerer früherer 
Ehefrauen sind im gleichen Verhältnis zu kürzen. 
Ist keine anspruchsberechtigte Witwe vorhan­
den, dann ist der Versorgungsgenuß der früheren 
Ehefrau so zu bemessen, als ob der Beamte 
eine anspruchsberechtigte Witwe hinterlassen 
hätte. 

(6) Eine Erhöhung der Unterhaltsleistungen 
durch gerichtlichen Vergleich oder durch schrift­
lichen Vertrag ist unbeachtlich, ·wenn zwischen 
dem Abschluß des Vergleiches oder des Vertrages 
und dem Sterbetag des Beamten nicht mindestens 
ein Jahr vergangen ist. 

(7) Unterhaltsleistungen, die die Erben des 
verstorbenen Beamten auf Grund gesetzlicher 
Verpflichtung der früheren Ehefrau erbringen, 
sind auf den Versorgungs bezug der früheren 
Ehefrau anzurechnen. 

(s) Erlischt der Anspruch der Witwe oder 
einer früheren Ehefrau auf Versorgungsgenuß, 
so ändert sich dadurch der Versorgungsbezug 
einer allenfalls noch verbleibenden früheren Ehe­
frau nicht. 

UNTERABSCHNITT D 

§ 19. (1) Die Bestimmungen übe~ den Anspruch 
auf Witwenversorgung und über ~as Ausmaß der 
Witwenversorgung - ausgenommen die Bestim­
mungen der §§ 21 Abs. 3 bis 6 un'd 24 - gelten, 
soweit im folgenden nichts andere's bestimmt ist, GE M EIN SAM E B E S TIM M U N GEN 
sinngemäß für die. frühere EheErau des ver- FüR HIN T ERB L lEB E N E 
storbenen Beamten, werin dieser zur Zeit seines 
Todes auf Grund eines gerichtlichen Urteiles, Begünstigung für den Fall des Todes des Beamten 
eines gerichtlichen Vergleiches oder einer' vor der § 20. (1) Ist ein Beamter, dessen ruhegenuß­
Auflösung oder Nichtigerklärtj.ng der Ehe fähige Gesamtdienstzeit noch nicht fünf Jahre 
schriftlich eingegangenen Verpfli<jhtung für den beträgt, im Dienststand an den Folgen eines 
Lebensunterhalt seiner früheren Ehefrau aufzu- Dienstunfalles oder an einer Berufskrankheit ge­
kommen oder dazu beizutragen Thitte. storben, dann sind seine Hinterbliebenen, wenn 

(2) Der Versorgungsgenuß gebührt der früheren sie aus diesem Grund Anspruch auf Leistungen 
Ehefrau nur auf Antrag. Er fällt" wenn der An- aus der Unfallversicherung der öffentlich Be­
trag binnen drei Monaten nach' dem Tod des diensteten haben, so zu behandeln, als ob der 
Beamten gestellt wird, mit dem iuf den Sterbe- Beamte eine ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit 
tag folgenden Monatsersten an, Ip allen übrigen' von zehn Jahren aufzuweisen hätte. 
Fällen gebührt der Versorgungsgenuß von dem (2) Ist ein Beamter im Dienststandgestorben 
der Einbringung des Antrages folgenden Monats- und beträgt seine ruhegenußfähige Gesarrttdienst­
ersten an; wird der Antrag an ~einem Monats-I zeit mindestens fünf Jahre, dann sind die Hinter­
ersten gestellt, so gebührt der Ve,fsorgungsgenuß bliebenen so zu oehandeln, als ob dem Beamten 
von diesem Tag an. i . zu seiner ruhegenußfähigen Bundesdienstzeit 

I • 
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zehn Jahre nach der Vorschrift des § 9 Abs. 1 (2) Der Anspruch der Witwe und der früheren 
zugerechnet worden wären. Das gleiche gilt, wenn Ehefrau erlischt außerdem durch Verehelichung. 
ein wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand (3) Der Witwe des Beamten, die sich wieder­
versetzter Beamter im Zeitpunkt der Versetzung verehelicht hat, gebührt eine Abfindung in der 
in den Ruhestand die Voraussetzungen für die Höhe des Siebzigfachen des Versorgungsbezuges, 
Zurechnung nach der Vorschrift des § 9 Abs. 1 auf den sie im Zeitpunkt der Schließung der 
oder 2 erfüllt hat und die oberste Dienstbehörde neuen Ehe Anspruch gehabt hat. Die Ergan­
über die Zurechnung vor seinem Tod nicht ent- zungszulage bleibt bei der Bemessung der Ab-
schieden hat. findung außer Betracht. 

(3) Wenn der angemessene Lebensunterhalt (4) Wird die neue Ehe durch den Tod des Ehe-
eines Hinterbliebenen durch die Begünstigung mannes, durch Scheidung oder durch Aufhebung 
nach der Vorschrift des Abs. 2 nicht gesichert ist, aufgelöst oder wird die neue Ehe für nichtig er­
kann die oberste Dienstbehörde im Einverneh- klärt, so lebt beim Zutreffen der sonstigen Vor­
men mit dem Bundesministerium für Finanzen aussetzungen der Versorgungsanspruch aus der 
zugunsten dieses Hinterbliebenen eine Verfügung früheren Ehe wieder auf, wenn 
im Sinne des § 9 Abs. 3 treffen. Die Bestimmun- a) die Ehe nicht aus dem alleinigen oder 
gen der §§ 18 Abs. 4 und 19 Abs. 4 bleiben un- überwiegenden Verschulden der Ehefrau 
berührt. Maßgebend für die ßeurteilung, ob der geschieden oder aufgehoben worden ist 
angemessene Lebensunterhalt des Hinterbliebe- oder 
nen gesichert ist, sind die Verhältnisse zur Zeit b) bei Nichtigerklärung der Ehe die Ehefrau 
des Todes des Beamten. als schuldlos anzusehen ist. 

(4) Die Bestimmungen des Abs. 3 gelten sinn- (,,) Das Wiederaufleben des Versorgungsan-
gemäß für die Hinterbliebenen eines Beamten spruches tritt mit der Auflösung oder Nichtig­
des Ruhestandes, dem eine Begünstigung nach erklärung der letzten Ehe, frühestens jedoch fünf 
der Vorschrift des § 9 Abs. 1 oder 2 gewährt Jahre nach dem seinerzeitigen Erlöschen des Ver-
worden ist. sorgungsanspruches ein. 

(,,) Die Bestimmungen der Abs. 2 bis 4 sind '(6) Auf den Versorgungsbezug, der wieder auf-
nicht anzuwenden, wenn der Tod auf einen gelebt ist, sind Einkünfte (§ 17 Abs. 6 und 7) an­
Dienstunfall oder eine Berufskrankheit zurück- zurechnen, die der Witwe auf Grund der auf­
zuführen ist und aus diesem Grund Leistungen gelösten oder für nichtig erklärten Ehe zuflie­
aus der Unfallversicherung der öffentlich Bedien- ßen. Erhält die Witwe statt laufender Unter­
steten gebühren. haltsleistungen eine Kapitalabfindung, so ist auf 

(6) Stirbt ein Beamter, dem aus Anlaß einer den monatlichen Versorgungsbezug ein Zwölf tel 
früheren Versetzung in den Ruhestand eine Be- des Betrages anzurechnen, der sich bei der An­
günstigung nach der V<?rs~rift .des § 9 Abs. 1 I nahme eines jährl~chen Ertrages .. von 4 v. H. 
oder 2 gewährt worden 1st, 1m DIenststand, dann· des AbfindungskapItals ergeben wurde. Geht das 
sind die Hinterbliebenen, wenn es für sie gün- Abfindungskapital ohne vorsätzliches Verschnl­
stiger ist, so zu behandeln, als ob der Beamte den der Witwe unter, so entfällt die Anrechnung. 
nicht wieder in den Dienststand aufgenommen 
worden wäre. 

Verlust des Anspruches auf Versorgungsgenuß, 
Abfindung der Witwe bei Wiederverehelichung, 
Wiederaufleben des Versorgungsanspruches der 

Witwe 

§ 21. (1) Der Anspruch auf Versorgungsgenuß 
erlischt durch 

a) Verlust der österreichischen Staatsbürger-
schaft, 

. b) Verzicht, 
c) Ablösung, 
d) Verurteilung durch ein inländisches Ge­

richt wegen Verbrechens. Der Anspruch er­
lischt nicht, wel1.n die Rechtsfolge der Ver­
urteilung aufgeschoben wird, es sei denn, 
daß der Aufschub widerrufen wird, oder 
wenn kraft besonderer gesetzlicher Be­
stimmung die mit der Verurteilung ver­
bundenen nachteiligen Rechtsfolgen nicht 
eintreten. 

Versorgungsgenußzulage 

§ 22. (1) Dem Hinterbliebenen eines Beamten, 
der Anspruch auf Ruhegenußzulage (§ 12 Abs. 1) 
gehabt hat oder im Fall der Versetzung in dea 
Ruhestand gehabt hätte, gebührt eine Zulage 
zum Versorgungsgenuß (Versorgungsgenußzu­
lage). 

(2) Die Versorgungsgenußzulage beträgt für die 
Witwe 50 v. H., für eine Halbwaise 10 v. H. und 
für eine Vollwaise 25 v. H. der nach den Vor­
schriften des § 12 in Betracht kommenden Ruhe­
genußzulage. 

Ablösung des Versorgungsbezuges 

§ 23. (1) Dem Hinterbliebenen eines Beamten 
kann auf Antrag die Ablösung des Versorgung;­
bezuges bewilligt werden, wenn berücksichti­
gungswürdige Gründe vorhanden sind. 

(2) Die Bestimmungen des § 13 Abs. 2 bis 6 
gelten sinngemäß. 
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Abfertigung der Witwe und der Waise 

§ 24. (1) Der Witwe und der Waise eines im 
Dienststand verstorbenen Beamten gebührt eine 
Abfertigung, wenn sie keinen Anspruch auf Ver­
sorgungsgenuß haben. 

(2) Die Witwe hat keinen Anspruch auf Ab· 
fertigung, wenn für sie ein Anspruch auf Wit­
wenversorgung aus einer früheren Ehe- wieder 
auflebt. 

(3) Die Waise hat keinen Anspruch auf Ab­
fertigung, wenn sie am Sterbetag des Beamten 
bei der Bemessung der Haushaltszulage nicht zu 
berücksichtigen gewesen ist. Dies gilt nicht für 
eine nachgeborene Waise. 

(4) Die Bemessungsgrundlage der Abfertigung 
bildet der Monatsbezug, der der besoldungsrecht­
lichen Stellung entspricht, die der Beamte im 
Zeitpunkt seines Todes erreicht hat. Die Bestim­
mung des § 15 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

(5) Die Abfertigung der Witwe beträgt für je­
des Jahr der ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit 
das Zweifache der Bemessungsgrundlage, höch­
stens jedoch das Zwanzigfache. Bei einer ruhegc­
nußfähigen Gesamtdienstzeit von weniger a!~ 
einem Jahr gebührt eine Abfertigung in de: 
Höhe der Bemessungsgrundlage. 

(6) Die Abfertigung der Halbwaise beträgt 
20 v. H., die Abfertigung der Vollwaise 50 v. H. 
der für die Witwe vorgesehenen Abfertigung. 

ABSCHNITT IV 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN FüR BE­
AMTE DES RUHESTANDES UND HINTER­

BLIEBENE 

Haushaltszulage 

§ 25. (1) Dem Beamten, der Anspruch auf 
Ruhegenuß hat, gebührt die Haushaltszulage 
nach den für die Beamten des Dienststandes gel­
tenden Vorschriften. 

(2) Der Witwe, deren Haushalt ein unversorg­
tes Kind. des Beamten angehört, gebührt zum 
Witwenversorgungsgenuß die Haushaltszulage, 
die dem Beamten gebühren würde, wenn er nicht 
gestorben wäre. Der auf ein Kind entfallende 
Teil der Haushaltszulage gebührt nicht, wenn 
das Kind Anspruch auf Waisenversorgung hat. 

(3) Der Waise gebührt zum Waisenversorgungs­
genuß eine Zulage im Ausmaß der für ein Kind 
vorgesehenen Haushaltszulage. 

satzes (Abs. 5) nicht erreicht, gebührt auf Antrag 
eine Ergänzungszulage in der Höhe des Unter­
schiedes zwischen dem monatlichen Gesaintdn­
kommen und dem Mindestsatz. Die Bestimmun­
gen der §§ 18 Abs. 4 und 19 Abs. 4 bleiben un­
berührt. 

(2) Das monatliche Gesamteinkommen besteht 
aus 

a) dem Ruhe- oder Versorgungsbezug mit 
Ausnahme der Ergänzungszulage und der 
Hilflosenzulage, 

b) den anderen Einkünften (§ 17 Abs. 6 und 
7) des Anspruchsberechtigten und 

c) den Einkünften (§ 17 Abs. 6 und 7) der 
Personen, die bei der Berechnung des Min­
destsatzes zu berücksichtigen sind. 

(3) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit ist stets der volle 
Bauschbetrag an Werbungskosten abzusetzen, 
der im § 51 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 
1953, BGBI. Nr. 1/1954, für den Fall der monat­
lichen Lohnzahlung vorgesehen ist. 

(4) Für Zwecke der Ermittlung des monat­
lichen Gesamteinkommens gelten nicht als Ein~ 
künfte 

a) Sonderzahlungen, die neben den Ruhe­
oder Versorgungs bezügen gebühren, 

b) Unterhaltsleistungen bis zur Hälfte des je­
weils in Betracht kommenden Mindest-. 
satzes, 

c) Einkünfte eines Kindes des Anspruchsbe·· 
rechtigten, das bei der Berechnung des 
Mindestsatzes zu berücksichtigen ist, so­
weit s·ie den Betrag von 200 S monatlich 
übersteigen. 

(5) Die Mindestsätze sind durch Verordnung 
der Bundesregierung festzusetzen. Hieoci sind 
folgende Grundsätze zu beachten: 
1. Die Mindestsätze sind so festzusetzen, daß der 

notwendige Lebensunterhalt des Beamten und 
seiner Angehörigen sowie der Hinterbliebenen 
des Beamten gesichert ist. 

2. Die Mindestsätze sind für den Beamten, die 
Witwe, die Halbwaise, die Vollwaise und die 
frühere Ehefrau gesondert festzusetzen. 

3. Der Mindestsatz hat für eine Waise, die das 
25. Lebensjahr vollendet hat, mindestens das 
Eineinhalbfache des Mindestsatzes für eine 
jüngere Waise zu betragen. 

4. Soweit es zur Anpassung an geänderte Lebens­
haltungskosten erforderlich ist, können die 
Mindestsätze auch mit Rückwirkung geändert 
werden. 

(4) Eine Zulage nach dem Abs. 2 oder 3 ge­
bührt insoweit nicht, als die Witwe oder die 
Waise eine Haushaltszulage oder eine gleichartige 
Zul~ge von einer anderen Stelle erhält. (6) Einem Beamten weiblichen Geschlechtes, der 

Anspruch auf Ruhegenuß hat, gebührt die Er­
gänzungszulage nicht, wenn die Einkünfte (§ 17 

§ 26. (1) Einer Person, die Anspruch auf Ruhe- Abs.6 und 7) des Ehemannes den für den Be· 

Ergänzungszulage 

oder Versorgungsgenuß hat und deren monat- amten maßgebenden Mindestsatz übersteigen. 
liches Gesamteinkommen die Höhe des Mindest- I. Die Ergänzungszulage gebührt außerdem nicht, 
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wenn ein Beamter weiblichen Geschlechtes b~i 
der Berechnung des Mindestsatzes beim Ehemann 
zu berücksichtigen ist. 

(7) Besteht neben dem Anspruch auf Ruhe­
oder Versorgungsgenuß noch ein Anspruch auf 
eine Pension aus der gesetzlichen Pensionsver·· 
sicherung, so gebührt die Ergänzungszulage nicht, 
wenn der Ruhe- oder Versorgungsbezug ohne 
Ergänzungszulage niedriger ist als die Pension 
ohne Ausgleichszulage. 

(s) Sind die Voraussetzungen für den Anspruch 
auf Ergänzungszulage schon beim Anfall des 
Ruhe- oder Versorgungsgenusses erfüllt, so ge­
bührt die Ergänzungszulage vom glf'ichen Zeit­
punkt an wie der Ruhe- od.er Versorgungs ge­
nuß, wenn der Antrag binnen drei Monaten nadl 
dem Anfall des Ruhe- oder Versorgungsgenusses 
gestellt wird. In allen übrigen Fällen gebührt die 
Ergänzungszulage von dem der Einbringung des 
Antrages folgenden Monatsersten an; wird der 
Antrag an einem Monatsersten gestellt, so ge­
bührt die Ergänzungszulage von diesem Tag an. 
Die Folge der verspäteten Antragstellung -kann 
aus berücksichtigungswürdigen Gründen mit Zu­
stimmung des Bundesministeriums für Finanzen 
nachgesehen werden._ 

Hilflosenzulage 

§ 27. (1) Einer Person, die derart hilflos ist. 
daß sie ständig der Wartung und Hilfe bedarf, 
gebührt zum Ruhe- oder Versorgungsgenu~~ auf 
Antrag eine Hilflosenzulage. Der Wais~ gebührt 
die Hilflosenzulage frühestens von der Vollen­
dung des 14. Lebensjahres an. 

(2) Die Hilflosenzulage beträgt monatlidl in 
der Stufe 

I ................................. 440 S, 
II .......... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 660 S, 

III ................................. 880 S. 
Die Höhe der Hilflosenzulage ändert sidl je­
weils um den Hundertsatz, um den sich bei Be­
amten des Dienststandes das Gehalt der Gehalts­
stufe 2 der Dienstklasse V ändert. 

(3) Die Hilflosenzulage der Stufe I gebührt, 
wenn Wartung und Hilfe zwar ständig, aber 
nicht täglich nötig sind. Die Hilflosenzulage der 
Stufe II gebührt, wenn Wartung und Hilfe täg­
lich erforderlich sind. Die Hilflosenzulage der 
Stufe III setzt voraus, daß Wartung und Hilfe 
in besonders hohem Ausmaß geleistet werden 
mijssen; sie gebührt insbesondere bei dau~rndem 
Krankenlager, Blindheit und schwerer Geistes­
krankheit. Der Blindheit ist in der Regel die 
praktische Blindheit gleichzuhalten. Der An­
spruch auf ,Hilflosenzulage der Stufe III besteht 
auch, wenn sich der Hilflose in Pflege elller 
Krankenanstalt (Heil- und Pflegeanstalt) Jder 
einer Siechen anstalt befindet. 

(4) Die Hilflosenzulage ruht während des Auf­
enthaltes in einer Krankenanstalt (Heil- und 
Pflegeanstalt) oder Siechen anstalt, wenn und so­
lange ein Träger der gesetzlichen Sozialversir.he­
rung oder eine Gebietskörperschaft für die Ver­
pflegskosten der allgemeinen Gebührenklasse auf­
kommt. 

(5) Die Hilflosenzulage nach diesem ßundesge­
setz gebührt nur einmal. Hilflosenzulagen nach 
anderen gesetzlichen Vorschriften und gleichar­
tige Zulagen, wie Blindenzulagen, sind auf die 
für den gleichen Zeitraum gebührende Hilflosen­
zulage anzurechnen. Dies gilt nicht für Pürsorge­
leistungen, die nach landesgesetzlichen V or­
schriften wegen Blindheit oder praktischer Blind­
heit gewährt werden. 

(6) Die Bestimmungen des § 26 Abs. 8 gelten 
sinngemäß. 

Sonderzahlung 

§ 28. (1) Neben dem Ruhebezug und dem Ver­
sorgungsbezug gebührt für jedes Kalenderviertel­
jahr eine Sonderzahhing. 

(2) Die Sonderzahlung beträgt 50 v. H. des 
für den Monat der Fälligkeit gebührenden Ruhe­
oder Versorgungsbezuges. Besteht nicht für das 
ganze Kalendervierteljahr, für das die Sonder- -
zahlung gebührt, Anspruch auf den vollen Ruhe­
oder Versorgungsgenuß, so gebührt der verhält­
nismäßige Teil der Sonderzahlung. 

(3) Die Sonderzahlung für das erste Kalender­
vierteljahr ist am 1. März, die für das zweite Ka­
lendervierteljahr am 1. Juni, die für das dritte 
Kalendervierteljahr am 1. September und die für 
das vierte Kalendervierteljahr am 1. Dezember 
fällig. Sie ist mit dem an diesem Tag fälligen 
Ruhe- oder Versorgungsbezug auszuzahlen. 

(4) Erlischt der Anspruch auf Ruhe- oder Ver­
sorgungsgenuß vor dem Ablauf des Kalender­
vierteljahres, so wird die Sonderzahlung sofort 
fällig. 

Vorschuß und Geldaushilfe 

§ 29. (1) Ist eine Person, die Anspruch auf Ru­
he- oder Versorgungsgenuß hat, unverschuldet in 
Notlage geraten oder liegen sonst berücksichti­
gungswürdige Gründe vor, so kann ihr auf An­
trag ein Vorschuß bis zur Höhe des dreifamen 
Ruhe- oder Versorgungsbezuges gewährt werden. 
Die Gewährung des Vorschusses kann von Sicher­
stellungen abhängig gemacht werden. 

(2) Der Vorschuß ist durch Abzug von den ge­
bührenden Ruhe- oder Versorgungsbezügen läng­
stens binnen vier Jahren hereinzubringen; bei der 
Festsetzung der Abzugsraten ist auf die wirt­
schaftlichen Verhältnisse des Vorschußempfängers 
billige Riid(sid1t zu nehmen. Der Vorschuß 
kann auch vorzeitig zurückgezahlt werden. Er­
lischt der Ansprum auf Ruhe- oder Versorgungs­
genuß, so können zur Deckung eines noch nicht 
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zur Gänze zurückgezahlten Vorschusses die dem 
Vorschußempfänger selbst zustehenden Geldlei­
stungen sowie die den Hinterbliebenen zustehen­
den Geldleistungen - ausgenommen der Todes­
fallbeitrag, der Bestattungskostenbeitrag und der 
Pflegekostenbeiq:ag - herangezogen werden. 

(3) Wenn besonden berücksichtigungswürdige 
Gründe vorhanden sind, können auch ein höhe­
rer Vorschuß und längere Rückzahlungsfristen 
bewilligt werden. 

(4) Ist eine Person, die Anspruch auf Ruhe­
oder Versorgungsgenuß hat, unverschuldet in 
Notlage geraten oder liegen sonst berücksichti­
gungswürdige Gründe vor, so kann ihr auf An­
trag auch eine Geldaushilfe gewährt werden. 

(5) Zur Gewährung eines Vorschusses, der die 
Höhe des dreifachen Ruhe- oder Versorgungs­
bezuges übersteigt oder der binnen einem Zeit­
raum von mehr als vier Jahren zurückgezahlt 
werden soll, ist die Zustimmung des Bundes­
ministeriums für Finanzen erforderlich. Das 
gleiche gilt für die Gewähr~ng einer Geldaus­
hilfe, die für sich allein oder zusammen mit den 
im selben Kalenderjahr gewährten Geldaushilfen 
den Betrag von 2000 S übersteigt. 

Naturalbezug 

§ 30. Die ~ür Beamne des Dienststandes gelten­
den gesetzlichen Bestimmungen über Naturalbe­
züge sind auf Beamte des Ruhestandes und Hin­
terbliebene sinngemäß anzuwenden. 

Sonderbestimmhngen für Anspruchsberechtigte 
mit Wohnsitz I in einem Gebiet mit ausländi-

scher Währung . 

§ 31. Die Bestimmungen des § 21 des Gehalts~ 
gesetzes 1956, BGBl. Nr. 54/1956, gelten für 
einen Beamten des Ruhestandes und für die Hin­
terbliebenen sinngemäß, wenn sie für die Besol­
dung des Beamten unmittelbar vor dessen Aus­
scheiden aus dem Dienststand maßgebend gewe­
sen sind und es dem Beamten oder seinem Hin~ 
terbliebenen aus wirtschaftlichen oder familiären 
Gründen nicht zumutbar ist; den Wohnsitz in 
dem Gebiet mit ausländischer Währung aufzu­
geben. 

daß sie mit dem Verzicht einverstanden sind. Die 
Echtheit der Unterschrift auf der Erklärung muß 
gerichtlich oder notariell beglaubigt sein. Die 
Wirksamkeit des Verzichtes ist in jedem Fall von 
der Annahme durch die Dienstbehörde abhängig. 

(2) Die Abtretung von Geldleistungen nach 
diesem Bundesgesetz bedarf der Zustimmung 
der Dienstbehörde. 

Fälligkeitstag und Auszahlungstag der monat­
lich wiederkehrenden Geldleistungen 

§ 33. (1) Maßgebend für den einzelnen An­
spruch auf monatlich wiederkehrende Geldlei­
stungen sind die Verhältnisse am Fälligkeitstag. 

(2) Die monatlich wiederkehrenden Geldlei­
stungen sind unteilbar und jeweils am Monats­
ersten im voraus fällig. 

(3) Ist der Fälligkeitstag ein Samstag, ein Sonn­
tag oder ein gesetzlicher Feiertag, so ist am vor­
hergehenden Werktag auszuzahlen. Darüber 
hinaus ist eine vorzeitige Auszahlung nur zuläs­
sig, wenn das Bundesministerium für Finanzen 
zustimmt. Die Zustimmung darf nur gegeben 
werden, um verspätete Auszahlungen zu vermei~ 
den. 

Auf- und Abrundung des Auszahlungsbetrages 

§ 34. Der Auszahlungshetrag ist auf volle 
Schillinge in der Weise zu runden, daß Beträge 
unter SO Groschen unberücksichtigt bleiben und 
Beträge von so und mehr Groschen auf einen 
Schilling ergänzt werden. 

Auszahlung der Geldleistungen 

§ 35. (1) Geldleistungen sind dem Anspruchsbe­
rechtigten oder seinem gesetzlichen Vertreter 
nach den für den Zahlungsverkehr des Bundes 
geltenden Vorschriften im Inland zuzustellen. 
Sie können auf Verlangen des Anspruchsberech­
tigten oder seines gesetzlichen Vertreters auch auf 
ein Scheckkonto beim Postsparkassenamt oder 
auf ein Girokonto bei einer anderen inländischen 
Kreditunternehmung überwiesen werden. Die 
Änderung der Auszahlungsart oder der Wechsel 
~er Kreditunternehmung kann - abgesehen vom 
Fall der Wohnsitzverlegung - jeweils nur bis 

Beschränkung der Wirksamkeit des Verzichtes zum 1. November jedes Jahres mit Wirkung 
und der Abtretung vom 1. Jänner des folgenden Jahres begehrt wer-

§ 32. (1) Der Verzicht auf die Anwartschaft auf den. 
Pensionsversorgung oder auf den Anspruch auf (2) Die Gebühren für die Zustellung der Geld-
Ruhe- oder Versorgungsgenuß ist nur wir~sam, l~istungen im Inland trägt der Bund. 
wenn er schriftlich erklärt worden ist. Sind Per- (3) Die Auszahlung wiederkehrender Geldlei­
sonen vorhanden, für die der Beamte Anwart- stungen durch überweisung ist nur zulässig, 
schaft auf Pensionsversorgung erworben hat, so wenn der Anspruchsberechtigte über das Konto, 
ist zur Wirksamkeit des Verzichtes ferner erfor- auf das die Geldleistungen überwiesen werden 
derlich, daß diese Personen über die Rechtsfolgen sollen, allein verfügungsberechtigt ist. Außerdem 
des Verzichtes schriftlich belehrt worden sind muß sich die Kreditunternehmung verpflichten, 
und nach der Belehrung schriftlich erklärt haben, . die wiederkehrenden Geldleistungen dem Bund 
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zu ersetzen, die infolge des Todes des AnsprUchS-\ derung seines Anspruches oder das Ruhen der 
berechtigten zu Unrecht auf dessen Konto über- Leistung begründet, binnen einem Monat der 
wiese'n worden sind. Dienstbehörde zu melden. 

(4) Der Anspruchsberechtigte hat auf Verlangen 
der Dienstbehörde binnen einer festzusetzenden 
angemess'enen Frist amtliche Lebensbestätigung,en 
beizubringen. 

(5) Der Anspruchsberechtigte, der seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Aus­
land hat, muß alljährlich bis längstens 1. März 
eine amtliche Lebensbestätigung nach dem Stand 
vom 1. jänner desselben jahres, den Nachweis 
über den ungeänderten Besitz der österreichi­
schen Staatsbürg'erschaft und, wenn er die Haus­
haltszulage bezieht, eine amtliche Bestätigung 
über seinen Familienstand der Dienstbehörde 
vorlegen. Die Witwe und die frühere Ehefrau, 
die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent­
halt im Ausland haben, müssen außerdem all­
jährlich bis zu demsdben Zeitpunkt eine amt­
liche Bestätigung darüber beibringen, daß sie 
nicht wieder geheiratet haben. 

(6) Wenn die amtlichen Bestätigungen nicht 
rechtzeitig vorgelegt werden, ist bis zu ihrem 
Einlangen mit der Zahlung auszusetzen. 

Ärztliche Untersuchung 

§ 36. (1) Soweit die Beurteilun.g eines Rechts­
begriffes von der Beantwortung von Fragen ab­
hängt, die in das Gebiet ärztlichen Fachwissens 
fallen, hat die Dienstbehörde durch ärztliche 
Sachverständige Beweis zu erheben. Wenn es zur 
zuverlässigen Beurteilung erforderlich ist, sind 
Fachärzte heranzuziehen. 

(2) Leistet der zu Untersuchende ohne triftigen 
Grund der Aufforderung zum Erscheinen zu 
einer ärztlichen Untersuchung keine Folge oder 
lehnt er es ab, die zur Durchführung des Ver­
fahrens unerläßlichen Angaben zu machen, so 
sind die vom Ergebnis der Untersuchung abhän­
gigen Begünstigungen so lange zu verweigern, 
bis er der Aufforderung nachkommt. Er muß 
aber auf die Folgen seines Verhaltens nachweis­
lich aufmerksam gemacht worden sein. Eine 
Nachzahlung für die Zeit der Verweigerung un­
terbleibt. 

Kostenersatz 

§ 37. Wer zur Durchführung dieses Bundesge­
setzeseiner Vorladung zur ärztlichen Untersu­
chung oder zur Auskunfterteilung Folge leistet, 
hat Anspruch auf Ersa'tz des notwendigen Mehr­
aufwandes. 

Meldepflicht 

§ 38. (1) Der Anspruchsberechtigte ist ver­
pflichtet, jede ihm bekannte Veränderung in den 
Voraussetzungen, die den Verlust 'oder die Min-

(2) Der Empfänger einer Ergänzungszulage hat 
innerhalb der in Abs. 1 genannten Frist jede 
Anderung seines Gesamteinkommens zu melden. 

Ersatz zu Unrecht empfangener Leistungen 

§ 39. (1) Zu Unrecht empfangene Leistungen 
(Übergenüsse) sind, soweit sie nicht im guten 
Glauben empfangen worden sind, dem Bund zu 
ersetzen. 

(2) Die rückforderbaren Leistungen sind durch 
Abzug von den nach diesem Bundesgesetz ge­
bührenden Leistungen hereinzubringen; hiebei 
ist auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Er­
satzpflichtigen billige Rücksicht zu nehmen. Ist 
die Hereinbringung durch Abzug nicht möglich, 
so ist der Ersatzpflichtige oder sein gesetzlicher 
Vertreter zum Ersatz zu verhalten, Leistet der 
Ersatzpflichtige oder s~in gesetzlicher Vertreter 
nicht Ersatz, so sind die rückforderbaren Lei­
stungen nach den Vorschriften des Verwaltungs­
vollstreckung~gesetzes 1950, BGB!. Nr. 172/ 
1950, hereinzubringen. 

(3) Die Verpflichtung zum Ersatz ist auf Ver­
langen mit Bescheid festzustellen. 

(4) Soweit die Ersatzforderung des Bundes 
durch Abzug hereinzubringen ist, geht sie den 
Forderungen anderer Personen vor. 

(5) Aus berücksichtigungswürdigen Gründen 
kann die Rückzahlung gestundet werden. Von 
der Hereinbringung rückforderbarer Leistungen 
kann Abstand genommen werden, wenn die 
Hereinbringung eine besondere Härte bedeuten 
würde oder wenn das Verfahren zur Hereinbrin­
gung mit Kosten und Weiterungen verbunden 
wäre, die in keinem Verhältnis zum Rückforde­
rungsbetrag stehen würden. 

Verjährung 

§40. (1) Der Anspruch auf rückständige Lei­
stungen und, das Recht auf Rückforderung zu 
Unrecht entrichteter L'eistungen verjähren in 
drei jahren nach ihrer Entstehung. 

(2) Was trotz Verjährung geleistet worden ist, 
kann nicht zurückgefordert werden. 

(3) Die Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes 
über die Hemmung und Unterbrechung der Ver­
jährung sind anzuwenden. 

Auswirkung künftiger Änderungen dieses Bun­
desgesetzes' und desruhegenußfähigen Monats­

bezuges, Teuerungszulage 

§ 41. (1) Künftige Änderungen dieses Bundes­
gesetzes gelten auch für Personen, die Anspruch 
auf Leistungen nach diesem Bundesgesetz haben. 

(2) Wird durch gesetzlime Vorsmriften die 
Höhe des Gehaltes oder der ruhegenußfähigen 
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Zulagen der Beamten des Dienststandes geändert, 
so ändert sich die Höhe des ruhegenußfähigen 
Monatsbezuges der Beamten des Ruhestandes 
entsprechend. 

(3) Beim Zutreffen der im Abs. 2 genannten 
Voraussetzungen ändert sich d~s in den §§ 18 
Abs. 4 und 19 Abs. 4 vorgesehene Höchstmaß 
der Versorgungsleistungen um denselben Hun­
dertsatz, um den sich bei einem Beamten des 
Dienststandes das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V ändert. 

(4) Werden den Beamten des Dienststandes 
Teuerungszulagen nach § 88 des Gehaltsgesetzes 
1956 gewährt, so sind in sinngemäßer Anwen­
dung dieser Bestimmung auch den Personen, die 
Anspruch auf Ruhe- oder Versorgungsgenuß 
haben, durch Verordnung der Bundesregierung 
im Einvernehmen mit dem Hauptauss,chuß des 
Nationalrates Teuerungszulagen zu gewähren. 

ABSCHNITT V 

TODESFALLBEITRAG, BESTATTUNGS­
KOSTENBEITRAG, PFLEGEKOSTEN­

BEITRAG 

Anspruch auf Todesfallbeitrag 

§ 42. (1) Stirbt ein Beamter, so haben nach­
einander Anspruch auf Todesfallbeitrag: 
1. der überlebende Ehegatte, der am Sterbetag 

des Beamten mit diesem in häuslicher Gemein­
schaft gelebt hat, 

2. das Kind, das am Sterbetag des Beamten dessen 
Haushalt angehört hat. Ist' kein anspruchs­
berechtigtes Kind vorhanden, so ist das Enkel­
kind anspruchsberechtigt, das am Sterbetag des 
Beamten dessen Haushalt angehört hat. 

3. das Kind, das die Kosten der Bestattung ganz 
oder teilweise bestritten hat. Ist kein an­
spruchsberechtigtes Kind vorhanden, so ist das 
Enkelkin~ anspruchsberechtigt, das die Kosten 
der Bestattung ganz oder teilweise bestritten 
hat. 
(2) Sind mehrere Kinder (Enkelkinder) neben­

einander anspruchs berechtigt, so gebührt ihnen 
der Todesfallbeitrag zur ungeteilten Hand. 

(3) Nach einem mehr als drei Jahre abgängigen 
Beamten besteht uilabhängig vom Zeitpunkt des 
Todes des Beamten kein Anspruch auf Todes­
fallbeitrag. Es gebührt jedoch statt des Todesfall­
beitrages ein Beitrag zur Deckung der Kosten, 
die durch den Tod des Beamten entstanden sind. 
Dieser Beitrag darf das Ausmaß des Todesfall­
beitrages nicht übersteigen. 

Ausmaß des Todesfallbeitrages 

§ 43. (1) Der Todesfallbeitrag nach einem Be­
amten des Dienststandes -beträgt das Dreifache 
des Monatsbezuges, der der besoldungs"rechtlichen 
Stellung entspricht, die der Beamte im Zeitp.1lnkt 
seines Todes erreicht hat. 

(2) Der Todesfallbeitag nach einem Beamten 
des Ruhestandes beträgt das Dreifache des Ruhe­
hezuges, der der ruhegenußfähigen Gesamtdienst­
zeit des Beamten und der von ihm im Zeitpunkt 
seines Ausscheidens aus dem Dienststand er­
reichten besoldungsrechtlichen Stelh,mg ent­
spricht. Die Bestimmungen des § 5 Abs. 2 und 3 
gelten sinngemäß; eine Verfügung nach§ 5 
Abs. 4 ist zu berücksichtigen. Die Hilflosen­
zulage bleibt hiebei außer Betracht. 

(8) Stirbt ein Beamter im Monat des Wirksam­
werdens der Versetzung in den Ruhestand, so ist 
der Todesfallbeitrag so zu bemess'en, als ob sich 
der Beamte am Sterbetag noch im Dienststand 
befunden hätte. 

Bestattungskostenbeitrag 

§ 44. (1) Ist keine Person vorhanden, die An­
spruch auf Todesfallbeitrag hat, so gebührt der 
Person, die die Kosten der Bestattung des Be­
amten ganz oder teilweise aus eigenen Mitteln 
getragen hat, auf Antrag der Ersatz ihrer Aus­
lagen, soweit diese im Nachlaß des Verstorbenen 
oder in einer Leistung der gesetzlichen Kranken­
versicherung nicht -gedeckt sind. 

(2) Der Bestattungskostenbeitrag oder mehrere 
Bestattungskostenbeiträge zusammen dürfen die 
Höhe des in Betracht kommenden Todesfall­
beitrages nicht übersteigen. 

Pflegekostenbeitrag 

§ 45. (1) Ist keine Person vorhanden, die An­
spruch auf Todesfallbeitrag hat und erreicht ein 
allfällig gebührender Bestattungskostenbeitrag 
nicht die Höhe des Todesfallbeitrages, so kann 
aus berücksichtigungswürdigen Gründen der Per­
son, die den Beamten vor seinem Tod unentgelt­
lich gepflegt oder die Kosten der Pflege ganz oder 
teilweise aus eigenen Mitteln getragen hat, auf 
Antrag ein Pflegekostenbeitrag gewährt werden. 

(2) Die Pf!egekostenbeiträge und die Bestat­
tungskostenbeiträge zusammen dürfen die Höhe 
des in Betracht kommenden Todesfallbeitrages 
nicht übersteigen. 

ABSCHNITT VI 

VERSORGUNG BEI ABGÄNGIGKEIT 

Versorgungsgeld für die Angehörigen eines 
Beamten des Dienststandes 

§ 46. (1) Ist ein Beamter des Dienststandes ab­
gängig geworden, so ruhen bis zu seiner Rück­
kehr seine Bezüge. 

(2) Solange die Bezüge nach Abs. 1 ruhen, ge­
bührt dem Angehörigen des Beamten ein monat­
liches . Versorgungs geld in der Höhe des Ver­
sorgungsbezuges, der ihm gebühren würde, wenn 
der Beamte im Zeitpunkt des Abgängigwerdens 
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gestorben wäre. Das Erfordernis einer ruhe~ nach früheren gesetzlichen Bestimmungen ge~ 
genußfähigen Gesamtdienstzeit von mindestens leisteten Unterhaltsbeitrag einschließlich a11-
fünf Jahren entfällt. Die Einschränkung des § 14 fälliger Zulagen und dem Ruhebezug, der ihm 
Abs. 2 lit. b gilt nicht. gebührt hätte, wenn er im Zeitpunkt des Ab-

(3) Angehörige, die ein vorsätzliches Ver~ gängigwerdens in den Ruhestand versetzt worden 
schulden daran trifft, daß der Beamte abgängig wäre. Die Sonderzahlungen sind bei der Berech~ 
geworden ist oder daß er nicht zurückkehrt, nung des Unterschiedsbetrages zu berücksichtigen. 
haben keinen Anspruch auf Versorgungsgeld. Der Unterschiedsbetrag gebührt insoweit nicht, 

(4) Das der Ehefrau und den Kindern ge~ als der Beamte eigenmächtig und ungerechtfertigt 
bührende Versorgungsgeld ist für die ersten dem Dienst ferngeblieben ist. 
sechs Monate der Abgängigkeit des Beamten im (9) Im Falle des Todes des Beamten ist das 
gleichen Verhältnis so zu erhöhen, daß es zu- nach diesem Bundesgesetz geleistete Versorgungs~ 
sammen mit dem Versorgungsgeld der früheren geld beziehungsweise der nach früheren gesetz~ 
Ehefrau den Monatsbezug erreicht, der der be- lichen· Vorschriften geleistete Unterhaltsbeitrag 
soldungsrechtlichen Stellung des Beamten 1m einschließlich allfälliger Zulagen auf den für die 
Zeitpunkt des Abgängigwerdens entspricht. gleiche Zeit gebührenden Versorgungsbezug an~ 

(5) Sind Anhaltspunkte dafür vorhanden, daß zurechnen. Die Sonderzahlungen sind bei der An~ 
die Abgängigkeit des Beamten auf einen Dienst~ rechnung zu berücksichtigen. 
unfall oder auf andere mit der ordnungsgemäßen (10) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 9 gelten 
Versehung des Dienstes zusammenhängende sinngemäß für den Fall, daß ein Beamter des 
Umstände zurückzuführen ist so kann das Ver- Dienststandes sich im Gewahrsam einer auslän­
sorgungsgeld mit Zustimmun~ des Bundesmini~ I dischen Macht befindet. 
steriums für Finanzen für weitere sechs Monate I (11) Die Bestimmungen der §§ 28 bis 41 sind 
nach der Vorschrift des Abs. 4 erhöht werden. sinngemäß anzuwenden. 
Für die darüber hinausgehende Zeit kann das 
Versorgungsgeld mit Zustimmung des Bundes~ 
ministeriums für Finanzen auf den Betrag des 
Ruhebezuges erhöht werden, der dem Beamten 
gebühren würde, wenn er im Zeitpunkt des Ab­
gängigwerdens in den Ruhestand versetzt worden 
wäre. 

(6) Der früheren Ehefrau gebührt Versorgungs­
geld nur auf Antrag. Es fällt, wenn der Antrag 
binnen drei Monaten nach dem Abgängigwerden 
des Beamten gestellt wird, mit dem auf den Tag 
des Abgängigwerdens folgenden Monatsersten 
an. In allen übrigen Fällen gebührt das Versor­
gungsgeld von dem der Einbringung des An­
trages folgenden Monatsersten an; wird der An­
trag an einem Monatsersten gestellt, so gebührt 
das Versorgungsgeld von diesem Tag an. 

(7) Hat ein Beamter, dessen Bezüge nach Abs. 1 
ruhen, keine anspruchsberechtigten . Angehöri­
gen, so kann ihm mit Zustimmung des Bundes­
ministeriums für Finanz-en zu Handen eines zu 
bestellenden Abwesenheitskurators längstens auf 
die Dauer von drei Jahren zur Bestreitung ge­
setzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen ein 
monatliches Versorgungsgeld geleistet werden. 
Das Versorgungsgeld darf die Hälfte des Ruhe­
bezuges nicht übersteigen, der dem Beamten ge­
bühren würde, wenn er im Zeitpunkt des Ab­
gängigwerdens in den Ruhestand versetzt worden 
wäre. Die Bestimmung des Abs. 2 zweiter Satz 
ist anzuwenden. Zu diesem Versorgungsgeld ge­
bührt keine Sonderzahlung. 

(8) Dem zurückgekehrten Beamten gebührt für 
die Zeit bis zu seiner Rückkehr der Unterschieds­
betrag zwischen dem nach diesem Bundesgesetz 
geleisteten Versorgungsgeld beziehungsweise dem 

Versorgungsgeld für die Angehörigen eines 
Beamten des Ruhestandes 

§ 47. (1) Die Bestimmungen des § 46 Abs. 1, 
2 erster und dritter Satz, 3, 6, 7, 9 und 11 sind 
im Fall der Abgängigkeit des Beamten des Ruhe­
standes sinngemäß anzuwenden. Die Einschrän­
kung des § 14 Abs. 3 gilt nicht. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten auch 
für den Fall, daß der Beamte des Ruhestandes 
sich im Gewahrsam einer ausländischen Macht 
befindet. 

(3) Dem zurückgekehrten Beamten gebührt für 
die Zeit bis zu seiner Rückkehr der Unterschieds­
betrag zwischen dem nach diesem Bundesgesetz 
geleisteten Versorgungsgeld beziehungsweise dem 
nach früheren gesetzlichen Vorschriften gelei­
steten Unterhaltsbeitrag einschließlich allfälliger 
Zulagen und dem Ruhebezug. Die Sonderzahlun­
gen sind bei der Berechnung des Untersdiieds­
betrages zu berücksichtigen. 

Versorgung der Halbwaise bei Abgängigkeit 
der Witwe 

§ 48. Auf die Dauer der Abgängigkeit der 
Witwe eines Beamten ist die von ihm hinter­
lassene Halbwaise wie ei~e Vollwaise ,zu behan­
deln. 

ABSCHNITT VII 

UNTERHALTSBEZUG 

Unterhaltsbeitrag für die Angehörigen eines 
entlassenen Beamten 

§ 49. (1) Dem Angehörigen eines aus dem 
Dienststand entlassenen Beamten kann mit Zu-
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stimmung des Bundesministeriums für Finanzen 
auf Antrag ein monatlicher Unterhaltsbeitrag 
gewährt werden, vorausgesetzt, daß der Ange­
hörige über. ein zur Bestreitung des notwendigen 
Lebensunterhaltes ausreichendes Einkommen 
nicht verfügt und Anspruch auf Versorgungs­
genuß hätte, wenn der Beamte im Zeitpunkt der 
Entlassung gestorben wäre. Der Unterhalts­
beitrag kann auch befristet gewährt werden. Er 
ist zu entziehen, wenn eine Voraussetzung für 
seine Gewährung weggefallen ist. 

(2) Der Unterhaltsbeitrag darf den Vesorgungs­
genuß und die Versorgungsgenußzulage nicht 
übersteigen, auf die der Angehörige Anspruch 
hätte, wenn der Beamte im Zeitpunkt der Ent­
lassung gestorben wäre. Im Fall einer Verur­
teilung des Angehörigen, die das Erlöschen des 
Anspruches auf Versorgungsgenuß bewirken 
würde, vermindert sich der Höchstbetrag des 
Unterhaltsbeitrages bis zum Ablauf des Monates, 
in dem die Verurteilung getilgt wird, um 
25 v. H. 

Unterhaltsbeitrag für ehemalige Beamte des 
Ruhestandes 

§ 50. (1) Dem ehemaligen Beamten des Ruhe­
standes, dessen Anspruch auf Ruhegenuß infolge 
gerichtlicher oder disziplinärer Verurteilung er­

Erlöschen des Anspruches auf Versorgungsgenuß 
bewirken würde, vermindert sich der Unterhalts­
beitrag um 25 v. H. 

(2) Dem Hinterbliebenen, dessen Anspruch auf 
Versorgungsgenuß infolge gerichtlicher Verur­
teilung erloschen ist, gebührt ein monatlicher 
Unterhaltsbeitrag in der Höhe vom 75 v. H. des 
Versorgungsgenusses und der Versorgungsgenuß­
zulage, auf die er Anspruch hätte, wenn er nicht 
verurteilt worden wäre. 

(3) Der Unterhaltsbeitrag kann aus berück­
sichtigungswürdigen Gründen von dem der Til­
gung der Verurteilung folgenden Monatsersten 
an mit Zustimmung des Bundesministeriums für 
Finanzen bis zum Betrag des Versorgungsgenusses 
und der Versorgungsgenußzulage erhöht werden, 
auf die der Hinterbliebene Anspruch hätte, wenn 
er nicht verurteilt worden wäre. 

(4) Der früheren Ehefrau gebührt der Unter­
haltsbeitrag nur auf Antrag. Er fällt, wenn der 
Antrag binnen drei Monaten nach dem Tod des 
Beamten gestellt wird, mit dem auf den Sterbe­
tag folgenden Monatsersten an. In allen übrigen 
Fällen gebührt der Unterhaltsbeitrag von dem 
der Einbringung des Antrages folgenden Monats­
ersten an; wird der Antrag an einem Monats­
ersten gestellt, so gebührt der Unterhaltsbeitrag 
von diesem Tag an. 

loschen ist, gebührt ein monatlicher Unterhalts- Gemeinsame Bestimmungen für Empfänger von 
beitrag in der Höhe von 75 v. H. des Ruhe- Unterhaltsbeiträgen 
genusses und der Ruhegenußzu. lage, auf die der § 52 () A f E f" U h lt b . 
h 1· ·ch h" 'ch • 1 U mp anger von nter a s ei-

e ema Ige Beamte Anspru atte, wenn er m t .. . d d' B . d .§§ 25 b' 41 '1 d .. tragen sm le esnmmungen er IS verurtel t wor en ware. '. "ß d 

I 
smngema anzuwen en . 

. (2). Der U:?te~haltsbe~~rag kann aus berü~- (2) Der Unterhaltsbeitrag ruht auf die Dauer 
slchtlgungswurdlge~ Grunden von dem der Tll- der Verbüßung einer wegen Begehung eines Ver­
gung. der v: erurtellung folgenden. ~on~tserst~n brechens verhängten Freiheitsstrafe. In der Zeit, 
a~ mIt Zus~lmmung des Bundesmlmstenums fur in der der Unterhaltsbeitrag eines ehemaligen 
Fmanzen bis zum Betrag .. des Ruhegenusse~ und Beamten des Ruhestandes ruht, ist der Ange­
der Ru?egenußzulage erhoht ~erden, auf die .der hörige dieses ehemaligen Beamten wie ein Hinter­
ehemalIge Beamte Anspruch hatte, wenn er mcht bliebener zu behandeln. 
verurteilt worden wäre. Das gleiche gilt für den 
Fall einer disziplinären Verurteilung, wenn seit 
dem Eintritt der Rechtskraft der Verurteilung 

(3) Der Unterhaltsbeitrag und die nach diesem 
Bundesgesetz gebührenden Zulagen bilden zu­
sammen den Unterhaltsbezug. drei Jahre verstrichen sind. 

(3) Die Bestimmungen der §§ 42 bis 45 
• (4) Auf den Unterhaltsbezug sind die nach den 

smd i Bestimmungen des § 26 Abs. 1 lit. g des Straf­
gesetzes und des § 159 lit. c des Richterdienst­
gesetzes, BGBL Nr. 305/1961, gebührenden Lei­
stungen anzurechnen. 

sinngemäß anzuwenden. 

Unterhaltsbeitrag für die Hinterbliebenen eines 
ehemaligen Beamten des Ruhestandes 

§ 51. (1) Dem Hinterbliebenen eines ehemaligen 
Beamten des Ruhestandes, der am Sterbetag An­
spruch auf Unterhaltsbeitrag gehabt hat, gebührt 
ein monatlicher Unterhaltsbeitrag in der Höhe 
des Versorgungsgenusses und der Versorgungs­
genußzulage, auf die der Hinterbliebene An­
spruch hätte, wenn der ehemalige Beamte nicht 
verurteilt worden wäre. Im Fall einer gericht­
lichen Verurteilung des Hinterbliebenen, die das 

ABSCHNITT VIII 

ANRECHNUNG VON RUHEGENUSSVOR­
DIENSTZEITEN, ANRECHNUNG IM RUHE­

STAND VERBRACHTER ZEITEN. 

Anrechenbare Ruhegenußvordienstzeiten 

§ 53. (1) Ruhegenußvordienstzeiten sind die in 
den Abs. 2 bis 4 genannten Zeiten, soweit sie 
vor dem Tag liegen, von dem an die ruhegenuß-
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fähige Bundesdienstzeit rechnet. Sie werden durch 
Anrechnung ruhegenußfähige Zeiten. 

(2) Folgende Ruhegenußvordienstzeiten sind 
anzurechnen: 

a) die in einem Dienstverhältnis bei einem 
inländischen öffentlich-rechtlichen Dienst-
geber zurückgelegte Zeit, 

\ 

b) die im Lehrberuf an einer inländischen 
öffentlichen Schule oder einer mit Offent­
lichkeitsrecht ausgestatteten inländischen 
Privaeschule zurückgelegte Zeit, 

c) die im Seelsorgedienst einer gesetzlich aner­
kannten Kirche oder Religionsgesellschaft 
im Inland zurückgelegte Zeit, 

d) die Zeit der Erfüllung einer inländischen 
Arbeits- oder Wehrdienstpflicllt einsChließ­
lich der Zeit der Kriegsgefangenschaft und 
der für die Heimkehr aus der Kriegs­
gefangenschaft erforderlichen Zeit, 

e) die Zeit eines dem Wehrdienst ähnlichen 
inländischen Not- oder Luftschutzdienstes, 

bildung Voraussetzung für die Anstellung 
des Beamten gewesen ist oder die Berufs­
ausbildung bei einem inländischen öffent­
lich-rechtlichen Dienstgeber zurückgelegt 
worden ist, 

1) die im Inland in einem Dienstverhältnis 
oder in einem Berufsausbildungsverhältnis 
bei einem sonstigen Dienstgeber zurück­
gelegte Zeit. 

(3) Folgende Ruhegenußvordienstzeiten können 
mit Zustimmung des Bundesministeriums für 
Finanzen angerecllnet werden: 

a) die Zeit selbständiger Erwerbstätigkeit, 
b) die im Ausland im öffentlicllen oder pri­

vaten Dienst oder in einem Berufsaus­
bildungsverhältnis zurückgelegte Zeit, 

c) die Zeit einer behördlicllen Beschränkung 
der Freiheit oder der Erwerbstätigkeit, es 
sei denn, daß die Beschränkung wegen eines 
Verhaltens erfolgt ist, das nach österreichi­
schem Recht strafbar ist. 

(4) Mit Bewilligung der Bundesregierung 
f) die Zeit einer unverschuldeten Zivil- können auch andere als die in den Abs. 2 und 3 

internierung aus dem Anlaß eines Krieges, angeführten Zeiten, die vor dem Beginn der 
g) die Zeit, die dem Beamten in einem ander!!n ruhegenußfähigen Bundesdienstzeit liegen und 

Dienstverhältnis nach den Bestimmungen für die dienstliche Verwendung des Beamten von 
des Beamten-überleitungsgesetzes, StGBl. wesentlicher Bedeutung sind, als Ruhegenuß­
Nr. 134/1945, für die Bemessung des RUhe-I vordienstzeiten angerechnet werden. 
genusses oder für die Bemessung der Ab- (5) Die mehrfache Anrechnung ein und des-
fertigung angerechnet worden ist, selben Zeitraumes als Ruhegenußvordienstzeit ist 

h) die Zeit eines abgeschlossenen inländischen unzulässig. 
oder einem solchen gleichzuhaltenden Stu-
diums an e~ner öffentlichen oder mit 
Offentlichkeitsrecht ausgestatteten mitt­
leren SdlUle, höheren Schule, Akademie 
oder verwandten Lehranstalt, soweit die 
gesetzliche Mindestdauer des Studiums 
niche überschritten worden ist, 

i) die Zeit eines abgeschlossenen Studiums an 
einer Hochschule oder einer staatlichen 
Kunstakademie, das für den Beamten An­
stellungs- oder Definitivstellungserfordernis 
gewesen ist, bis zum Höchstausmaß von 
fünf Jahren für jedes Studium. Zum Stu­
dium zählt auch die für die Ablegung der 
Absdllußprüfungen oder für die Erwer­
bung eines akademischen Grades erforder­
liche Vorbereitungszeit bis zum Höchst­
ausmaß von einem halben Jahr, 

j) die Zeit emes mindestens zwei Jahre 
dauernden abgeschlossenen inländischen 
oder einem solchen gleichgehaltenen Stu­
diums an einer Hochschule oder einer 
staatlichen Kunstakademie, das für den 
B'eamten nicht Anstellungs- oder Definitiv­
stellungserfordernis gewesen ist, bis zum 
Höchstausmaß von fünf Jahren, 

k) die in einem Berufsausbildungsverhältnis 
zurückgelegte Zeit, sofern die Berufsaus-

Ausschluß der Anrechnung und Verzicht 

§ 54. (1) Die Anrechnung von Ruhegenußvor­
dienstzeiten ist ausgeschlossen, wenn der Beamte 
auf die Anwartschaft auf Pensionsversorgung 
verzichtet hat. 

(2) Von der Anrechnung sind folgende Ruhe-
genußvordienstzeiten ausgeschlossen: . 

a) die Zeit, die der Beamte vor der Vollen­
dung des 18. Lebensjahres zurückgelegt hat, 

b) die Zeit, für die der Beamte auf Grund 
eines Dienstverhältnisses eine Anwartschaft 
oder einen Anspruch auf wiederkehrende 
Leistungen aus Mitteln eines öffentlich­
rechtlichen Dienstgebers erworben hat, so­
fern die sich daraus ergebenden Bezüge 
nicht dem Bund abgetreten worden sind. 
Die Abtretung wird reclltsunwirksam, 
wenn der Beamte aus dem Dienststand 
ausscheidet, ohne daß ein Anspruch auf 
Pensionsversorgung entstanden ist. 

(3) Der Beamte kann die Anrecllnung von 
Ruhegenußvordienstzeiten durch schriftliche Er­
klärung ganz oder teilweise ausschließen. Das­
selbe können seine Hinterbliebenen, wenn er vor 
der Anrechnung der Ruhegenußvordienstzeiten 
gestorben ist. 
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(4) Auf das aus dem Anrechnungsbescheid er­
wachsene Recht kann nicht verzichtet werden. 

Besonderheiten der Anrechnung 

§ 55. (1) Die im § 53 Abs. 2 lit. 1 und Abs. 3 
lit. a und b genannten Ruhegenußvordienstzeiten, 
die der Beamte nach der Vollendung des 18., aber 
vor der Vollendung des 25. Lebensjahres zurück­
gelegt hat, dürfen nur bedingt für den Fall der 
Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstun­
fähigkeit, für den Fall des übertrittes in den 
Ruhestand oder für den Fall des während des 
Dienststandes eingetretenen Todes des Beamten 
angerechnet werden. 

(2) Die Anrechnung von Ruhegenußvordienst­
zeiten wird spätestens mit dem Tag des Aus­
scheidens aus dem Dienststand oder des Ab­
gängigwerdens des Beamten wirksam. 

Besonderer Pensionsbeitrag 

§ 56. (1) Soweit der Bund für die angerechneten 
Ruhegenußvordienstzeiten keinen Überweisungs­
betrag nach den sozialversicherungsrechtlichen 
Bestimmungen erhält, hat der Beamte einen be­
sonderen Pensionsbeitrag zu leisten. Stirbt der 
Beamte, so geht diese Verpflichtung auf seine 
Hinterbliebenen über. Wenn der Beamte abgängig 
wird, so fällt diese Verpflichtung so lange auf 
seine Angehörigen, als sie Anspruch auf Ver­
sorgungsgeld haben. 

(2) Ein besondererPensionsbeitrag ist nicht zu 
entrichten, 

a) soweit es sich um die Anrechnung von 
Ruhegenußvordienstzeiten nacli § 53 Abs. 2 
lit. g bis i handelt, 

b) soweit der Beamte für die angerechnete 
Ruhegenußvordienstzeit bereits in einem 
Dienstverhältnis zu einer inl~ndischen Ge­
bietskörperschaft besondere Pensions­
beiträge entricl1tet hat und sie ihm nicht 
erstattet worden sind, 

c) soweit dem Beamten, seinen Hinterblie­
benen oder Angehörigen für die atigerech­
nete Ruhegenußvordienstzei't eine Anwart­
schaft oder ein Anspruch auf wieder­
kehrende Leistungen aus Mitteln eines 
öffentlich-rechtlichen Dienstgebers zuge­
standen ist und die aus dieser Anwartschaft 
oder aus diesem Anspruch sich ergebenden 
Leistungen dem Bund abgetreten woraen 
sind. 

(3) Die Bemessungsgrundlage des b~sonderen 
Pensionsbeitrages bildet das Gehalt, das dem Be­
amten für den ersten vollen Monat seiner Dienst­
leistung gebührt hat, einschließlich der ruhe~ 
genußfähigen Zulagen, der Zulagen, die Anspruch 
auf Zulagen zum E..uhegenuß begründen, und 
allfälliger Teuerungszulagen. Der besondere Pen-

sionsbeitrag beträgt für jeden vollen Monat der 
unbedingt angerechneten Zeiten 7 v. H. der Be­
messungsgr~ndlage. Für die Zeiten, die bedingt 
für den Fall der Versetzung in den Ruhestand 
wegen Dienstunfähigkeit, für den Fall des Über­
trittes in den Ruhestand oder für den Fall des 
während des Dienststandes eingetretenen Todes 
des Beamten angerechnet worden sind, ermäßigt 
sich der Hundertsatz auf 3'5. 

(4) Der besondere Pensionsbeitrag ist nach dem ' 
Eintritt der Rechtskraft des Bemessungsbescheides 
durch Abzug vom Monatsbezug, Ruhebezug, 
Versorgungsbezug, Versorgungsgeld, Unterhalts­
bezug, von der Abfertigung, Ablöse oder Ab­
findung hereinzubringen. Bei der Hereinbringung 
durch Abzug von den monatlich wiederkehren­
den Leistungen dürfen nicht mehr als 60 
Monatsraten bewilligt ,werden. Bei der Fest­
setzung der Monatsraten ist auf die wirtschaft­
lichen Verhältnisse des Verpflichteten billige 
Rücksicht zu nehmen. Der besondere Pensions­
beitrag kann auch auf einmal entrichtet werden. 

(5) Wenn die Hereinbringung des besonderen 
Pensionsbeitrages in 60 Monatsraten eine be­
sondere Härte bedeuten würde, so können mit 
Zustimmung des Bundesministeriums für 
Finanzen bis zu 90 Monatsraten bewilligt werden. 

(6) Auf mehrere Hinterbliebene oder Ange­
hörige, zu deren Gunsten Ruhegenußvordienst­
zeiten angerechnet worden sind, ist der aushaf­
tende besondere Pensionsbeitrag nach dem Ver­
hältnis ihrer durch die Anrechnung erhöhten 
Versorgungsgenüsse, Versorgungsgelder oder 
Unterhaltsbeiträge aufzuteilen. Maßgebend sind 
die Verhältnisse im Zeitpunkt des Todes oder 
des Abgängigwerdens des Beamten. Von der Ab­
fertigung der Witwe oder der Waise ist kein 
besonderer Pensionsbeitrag hereinzubr~ngen. Die 
Verpflichtung zur Entrichtung des aufgeteilten 
besonderen Pensionsbeitrages erlischt mit dem 
Tod des betreffenden Hinterbliebenen. 

(7) Scheidet der Beamte aus dem Dienststand 
aus, ohne daß er, seine Hinterbliebenen oder An­
gehörigen Anspruch auf Pensionsversorgung er­
langt haben, so entfällt die Verpflichtung zur 
Entrichtung des noch aushaftenden besonderen 
Pensionsbeitrages. 

Anrechnung im Ruhestand verbrachter Zeiten 

§ 57. (1) Wird ein Beamter, der sich im Ruhe­
stand befindet, nach dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes wieder in den Dienststand auf­
genommen, so ist die im Ruhestand verbrachte 
Zeit auf Antrag als ruhegenußfähige Dienstzeit 
anzurechnen. Dies gilt nicht, wenn der Beamte 
durch Disziplinarerkenntnis oder wegen einer 
auf "nicht entsprechend" lautenden Gesamt­
beurteilung in den Ruhestand versetzt worden 
ist. 
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(2) Soweit der Bund für die angerechnete Zeit 
keinen überweisungsbetrag nach den sozialver­
sicherungsrechtlichen Bestimmungen erhält, hat 
der Beamte einen besonderen Pensionsbeitrag zu 
leisten. Die Bestimmungen des § 56 gelten sinn­
gemäß mit der Maßgabe, daß der Hundertsatz 
5 beträgt und die ßemessungsgrundlage das Ge­
halt bildet, das dem Beamten für den ersten 
vollen Monat seiner Dienstleistung nach der 
Wiederaufnahme in den Dienststand gebührt hat, 
einschließlich der ruhegenußfähigen Zulagen, der 
Zulagen, die Anspruch auf Zulagen zum Ruhe­
genuß begründen, und allfälliger Teuerungs­
zulagen. 

(3) Die Wiederaufnahme eines Beamten in den 
Dienststand ist nur zuläs·sig, wenn es wahrschein­
lich ist, daß der Beamte noch durch mindestens 
fünf Jahre seinen Dienstposten ordnungsgemäß 
versehen kann. 

ABSCHNITT IX 

'ÜBERGANGS- UND SCHLUSS­
BESTIMMUNGEN 

Inkrafttreten, Aufhebung bisheriger pensions­
rechtlicher VorsChriften 

§ 58. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 
1966 in Kraft. In diesem Zeitpunkt treten - so­
weit im folgenden nichts anderes bestimmt ist -
alle pensionsrechtlichen Vorschriften auß·er Kraft, 
die bis dahin für die unter dieses Bundesgesetz 
fallenden Personen gegolten haben. Zu diesen 
pensionsrechtlichen Vorschriften zählen insbeson­
dere: 

. 1. Hofkanzleidekret vom 5. April 1814, Poli­
tische Gesetzessammlung, Band 42, Nr. 28, 

2. Hofkammerdekret vom 24. Mai 1832, Poli­
tische Gesetzessammlung, Band 60, Nr. 56, 

3. § 3 der kaiserlichen Verordnung vom 9. De­
zember 1866, RGBl. Nr. 157, über das Aus­
maß der Abfertigungen der Staatsbeamten 
und pensionsfähigen Diener, . 

4. Gesetz vom 27. Dezember 1875, RGBl. 
Nr. 158, betreffend die Militärversorgung der 

. Personen des k. k. Heeres, der k. k. Kriegs­
marine und der k. k. Landwehr, 

5. Gesetz vom 27. April 1887, RGBI. Nr. 41, 
betreffend die Militär-Versorgung der Witwen 
un'd Waisen von Offizieren und von Mann­
schaften des Heeres, der Kriegsmarine, der 
Landwehr und des Landsturmes, 

6. Gesetz vom 28. März 1896, RGBI. Nr. 48, 
betreffend die weitere Ausdehnung be­
ziehungsweise Anwendung des Gesetzes vom 
27. April 1887 über die Versorgung der 
Witwen und Waisen von Offizieren und von 
Mannschaften des Heeres, der Kriegsmarine, 
der Landwehr und des Landsturmes, 

7. Gesetz vom 14. Mai 1896, RGBl. Nr . .74, be­
treffend Bestimmungen über die Versorgungs­
genüsse der Civil-Staatsbeamten (Staatslehr­
personen), dann der Diener, sowie deren 
Witwen und Waisen, 

8. Gesetz vom 19. März 1907, RGBl. Nr. 86, 
betreffend die Abänderung der Gesetze vom 
27. April 1887, RGBI. Nr. 41, vom 3. April 
1891, RGBl. Nr. 48, und 28. März 1896, 
RGBl. Nr. 48, über die Militärversorgung der 
Witwen und Waisen von Offizieren und 
Mannschaften des Heeres, der Kriegsmarine, 
der Landwehr und des Landsturmes, 

9. §§ 60 bis 63, 65, 66, 78 Abs. 2, 98 und 116 
letzter Satz der Dienstpragmatik, RGBI. 
Nr. 15/1914, 

10. §§ 65 bis 67, 70, 71, 80 Abs. 2, 106 und 125 
letzter Satz der Lehrerdienstpragmatik, 
RGBl. Nr. 319/1917, 

11. Militärpensions-Ermächtigungsgesetz 
3. Juli 1919, StGBI. Nr. 355, 

vom 

12. Unfallhinterbliebenennovelle, StGBI. Nr. 477/ 
1920, 

13. Pensions gesetz 1921, BGBL Nr. 735/1921, 

14. Artikel VI und Artikel X der 3. Gehaltsge­
setznovelle, BGBL Nr. 436/1929, 

15. Bundesgesetz vom 19. Oktober 1934, 
BGBL 11 Nr. 310, über die Ruhe-und Ver­
sorgungsgenüsse der Pensions parteien des 
Bundes im Ausland, 

16. §§ 37 a, 46 bis 58 a, 62 und 68 a des Gehalts­
überleitungsgesetzes, BGBL Nr. 22/1947, 

17. Ruhegenußvordienstzeitengesetz, BGBL Nr . 
193/1949, 

18. Bundesgesetz vom 25. Jänner 1950, BGBL 
Nr. 56, über die Pensionen von im Ausland 
wohnhaften Ruhestandsbeamten des Bundes, 
die im Ausland ihren Dienstort hatten, und 
von im Ausland wohnhaften Hinterbliebenen 
nach solchen Beamten, 

19. Ruhegenußvordienstzeitenges'etz 1956, BGBL 
Nr. 26/1956, 

20. §§ 8 Abs. 3, 29 Abs. 1 letzter Satz, Abs. 2 
letzter Satz und Abs. 3 letzter Satz, 40 Abs. 1 
letzter Satz und Abs. 2 letzter Satz, 43 zwei­
ter Satz, 50 Abs. 1 zweiter Satz', 56 Abs. 1 
zweiter Satz und 66 Abs. 1 zweiter Satz des 
Gehaltsgesetzes 1956, BGBI. Nr. 54/1956, 

21. § 31 Abs. 2 und 3 des Heeresdisziplinarge­
setzes, BGBI. Nr. 151/1956, 

22. Bundesgesetz vom 18. Dezember 1959, BGBI. 
Nr. 298, womit Ergänzungszulagen an Emp­
fänger von Ruhe(Versorgungs)bezügen des 
Bundes gewährt werden und die Ruhegenuß­
bemessungsgrundlage abgeändert wird. 
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Weitergeltung bisheriger pensionsrechtlicher Vor­
schriften 

§ 59. (1) Folgende pensionsrechtliche Vor­
schriften bleiben weiter in Kraft: 

1. Gesetz vom 26. Februar 1920, StGBl. N r. 94, 
womit Artikel 7 des Gesetzes vom 14. März 
1919, StGBl. Nr. 180, über die Staatsregie­
rung ergänzt wird, 

2. § 3 Abs. 2 des Pensionsgesetzes 1921, BGBl. 
Nr. 735/1921, für die vor dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes aus dem Dienststand 
ausgeschiedenen Beamten und ihre Hinter­
bliebenen, 

3. § 115 Abs. 5 des Ehegesetzes vom 6. Juli 
1938, Deutsches Regierungsblatt I, Seite 807, 

4. § 11 des Beamten-überleitungsgesetzes, 
StGBl. Nr. 134/1945, 

5. § 46 Abs. 1 zweiter Satz des Gehaltsüberlei­
tungsgesetzes, BGBL Nr~ 2211947, für die vor 
dem 1. Jänner 1956 in das öffentlich-recht­
liche Bundesdienstverhältnis aufgenommenen 
Beamten und ihre Hinterbliebenen, es sei 
denn, daß die Anrechnung nach der Bestim­
mung des § 53 Abs. 2 lit. i günstiger ist, 

6. § 66 Abs. 1 des Gehaltsüberleitungsgesetzes, 
7. § 66 Abs. 3 des Gehaltsüberleitungsgesetzes 

mit der Maßgabe, daß statt der Begünstigun­
gen nach § 62 Abs. 2 und 3 der Dienstprag­
matik, RGBL Nr. 15/1914, die Begünstigun­
gen nach den §§ 9 und 20 dieses Bundesge­
setzes in Betracht kommen, 

8. Pensionsüberleitungsgesetz, BGBL Nr. 1871 
1949, 

9. Bundesgesetz vom 15. Juni 1955, BGBl. 
Nr. 97, betreffend die dienstrechtliche Be­
handlung von Südtirolern und Kanaltalern 
im Bereich des öffentlichen Dienstes durch die 
Republik österreich, 

10. § 49 Abs. 4 des Wehrgesetzes, BGBL Nr. 181/ 
1955, 

11. Bundesgesetz vom 18. November 1955, BGBL 
Nr. 236, womit Bestimmungen über die Pen­
sionsbehandlung von Hochschulprofessoren 
und deren Emeritierung getroffen werden, 

12. Bundesgesetz vom 27. Juni 1962, BGBI. 
Nr. 208, über die Anrechnung von Vordienst­
zeiten der Heimatvertriebenen, Südtiroler 
und Kanaltaler und sonstiger im Ausland zu­
rückgelegter Zeiten für die Bemessung des 
Ruhegenusses, 

13. § 12 des Hochschulassistentengesetzes 1962, 
BGBL Nr. 216/1962, 

14. Artikel II Abs. 3 der 9. Ge-haltsgesetz-No­
velle, BGBl. Nr. 144/1963. 

(2) Zwischenstaatliche Vereinbarungen, über 
Pensionen werden durch dieses Bundesgesetz 
nicht berührt. 

Überleitungsbestimmungen für Leistungsempfän­
ger nach den bisherigen pensionsrechtlichen V or­

schriften 

§ 60. (i)Personen, die im Zeitpunkt des In­
krafttretens dieses Bundesgesetzes Anspruch auf 
Pensionsversorgung (auch Unterhaltsbeitrag) 
nach den bisherigen pensionsrechtlichen Bestim­
mungen gehabt haben, gebührt Pensionsversor­
gung nach diesem Bundesgesetz. Für diese Perso­
nen gelten aber folgende besondere Bestimmun­
gen: 

1. Der für die Bemessung des Ruhegenusses 
maßgebende Hundertsatz ist nach der Vor­
schrift des § 7 Abs. 1 neu zu berechnen; zu 
diesem Zweck ist von der bisherigen ruhege­
nußfähigen Gesamtdienstzeit (für die Bemes­
sung des Ruhegenusses anrechenbare Dienst­
zeit) der Zeitraum abzuziehen, der sich da­
durch ergeben hat, daß Dienstjahre mit mehr 
als je zwölf Monaten berechnet worden ~illd 
(begünstigte Anrechnung im Verhältnis 3 : 4 
oder 12 : 16). Ist der auf diese Weise ermit­
telte Hundertsatz niedriger als der Hundert­
satz, der nach bisherigem Recht für die Be­
messung des Ruhegenusses maßgebend gewe­
sen ist, so ist dieser Hundertsatz weiterhin' für 
die Bemessung des Ruhegenusses maßgebend. 

2. Ist der nach Ziffer 1 neu ermittelte Hundert­
satz höher, so ist er der Bemessung des Ruhe­
genusses zugrunde zu legen, und zwar bei Be­
amten der Geburtsjahrgänge 

vor 1886 vom 1. Jänner 1966 an, 
1886 bis 1891 vom 1. Jänner 1967 an, 
1892 bis 1897 vom 1. Jänner 1968 an, 
1898 bis 1903 vom 1. Jänner 1969 an, 

bei Beamten späterer Geburtsjahrgänge von 
dem der Vollendung des 65. Lebensjahres 
folgenden Monatsersten an. Den wegen 
Dienstunfähigkeit in den Ruhesta,nd versetz­
ten Beamten und deren Hinterbliebenen so­
wie den Hinterbliebenen der Beamten, die im 
Dienststand verstorben sind, gebührt der auf 
die oben angeführte Weise ermittelte höhere 
Ruhe- beziehungsweise Versorgungsgenuß 
vom 1. Jänner 1966 an. 

3. Für die Anwendung der Bestimmung des § 5 
Abs. 2 gilt Ziffer 2 sinngemäß. 

4. Die Bestimmung des§ 5 Abs. 4 ist nicht an­
zuwenden. 

5. Statt der Bestimmungen der §§ 8, 9 und 20 
dieses Bundesgesetzes sind die Bestimmungen 
des § 62 Abs. 1 und 5 der Dienstpragmatik; 
RGBL Nr. 15/1914, beziehungsweise § 67 
Abs. 1 und 5 der Lehrerdienstpragmatik, 
RGBL Nr. 319/1917, der Unfallhinterbliebe­
nen-Novelle, StGBl. Nt. 477/1920, und der 
§§ 57 und 58 des, Pensions gesetzes 1921, 

BGBl. Nr. 73511921, weiter anzuwenden. 

I, 

878 der Beilagen X. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)18 von 31

www.parlament.gv.at



878 der Beilagen 19 

.6. Die nach der Bestimmung des § 3 Abs. 2 des 
Pensions gesetzes 1921 gebührende Zulage 
zum Xuhegenuß ist auf eine allfällig gebüh­
rende Hilflosenzulage anzurechnen. 

(2) Die nadl dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes allenfaUs nodl ausgezahlten Leistungen 
nach bisherigen pensionsredltlidlen Vorsdlriften 
sind auf die nadl diesem Bundesgesetz gebühren­
den Leistungen anzuredlnen. 

(3) Für Witwen, deren Anspruch auf Versor­
gungsgenuß im Zeitpunkt des Inkrafttretens die­
ses Bundesgesetzes ruht, gilt die Bestimmung des 
§ 21 Abs. 5 mit der Maßgabe, daß das Wieder­
aufleben des Versorgungsanspruches mit der Auf­
lösung oder Nichtigerklärung der letzten Ehe 
eintritt. 

(4) Der einem entlassenen Beamten vor dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes nadl § 98 
Abs. 1 der Dienstpragmatik oder nadl § 106 
Abs. 1 der Lehrerdienstpragmatik zugesprodlene 
Unterhaltsbeitrag gebührt dem entlassenen Be­
amten unter der Voraussetzung der Bedürftigkeit 
audl nach dem Inkrafttreten dieses Bundesge­
setzes. Die Bestimmungen der §§ 42 bis 45 und 
des § 50 Abs.2 gelten sinngemäß. 

Übergangsbestimmungen für Beamte des Dienst­
standes 

§ 61. (1) Für Beamte, die sidl im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes im Dienst­
stand befinden, bleibt die Redltskraft der nadl 
bisherig.em Redlt erfolgten Anredlnungen von 
Ruhegen uß vordienstzei ten auf redl t. 

(2) Wenn die Anrechnung von Ruhegenußvor­
dienstzeiten nadl diesem Bundesgesetz zu einem 
günstigeren Gesamtergebnis führen würde als die 
nach bisherigem Recht vorgenommene Anrech­
nung, i.st der das Gesamtergebnis der bisherigen I 
Anrechnung übersteigende Zeitraum aus Anlaß 
des Ausscheidens des Beamten aus dem Dienst­
stand insoweit zusätzlidl als Ruhegenuß7or­
dienstzeit anzuredlnen, . als dies zum Erreichen 
des Anspruches auf den vollen Ruhegenuß (§ 4 
Abs. 2 und § 7) erforderlich ist. 

(3) Soweit der Bund für die zusätzlich ange­
rechneten Ruhegenußvordienstzeiten keinen 
überweisungs betrag nadl den sozialversidle­
rungsrechtlidlen Bestimmungen erhält, ist ein be­
sonderer Pensionsbeitrag zu leisten. Die Be­
stimmungen des § 56 gelten sinngemäß mit der 
Maßgabe, daß der Hundertsatz fünf beträgt, das 
die Bemessungsgrundlage das Gehalt bildet, da3 
der besoldungsredltlichen Stellung entspricht, die 
der Beamte im Zeitpunkt des Aussdleidens aus 
dem Dienststand erreicht hat, einsdlließlidl der 
ruhegenußfähigen Zulagen, der Zulagen, die An­
spruch auf Zulagen zum Ruhegenuß begründen, 
und allfälliger Teuerungszulagen. 

(4) Sind für die Anrechnung der Ruhegenuß­
vordienstzeiten vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes die Bestimmungen des Ruhege­
nußvordienstzeitengesetzes, BGBl. Nr. 193/1949, 
maßgebend gewesen und ist im Zeitpunkt des In­
krafttretens dieses Bundesgesetzes über das An­
redlnungsansudlen nodl nidlt entschieden, S0 

ridltet sidl die Höhe des besonderen Pensionsbei­
trages - abweidlend von den Vorsdlriften des 
§ 56 Abs. 3 - nadl den vor dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes in Geltung gestandenen 
Vorschriften. 

Besondere Übergangsbestimmungen für Beamte 
des Dienststandes 

§ 62. Bei einem Hodlschullehrer, Lehrer oder 
Wachebeamten, der vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes in das öffentlidl-rechtliche Bun­
des dienstverhältnis aufgenommen worden ist, 
sind die ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit (für 
die Bemessung des Ruhegenusses ariredlenbare 
Dienstzeit) und der Hundertsatz der Ruhe­
genußbemessungsgrundlage nach den vor dem In­
krafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden Vor­
schriften zu berechnen, wenn dies für den Be­
amten, seine Hinterbliebenen oder Angehörigen 
günstiger ist. 

Neue Ansprudlsberedltigte 

§ 63. (1) Personen, die nach den bisherigen pen­
sionsrechtlichen Vorsdlriften keinen Anspruch 
auf Pensionsversorgung gehabt haben, gebühren 
bei Erfüllung der Voraussetzungen Leistungen 
nadl diesem Bundesgesetz. Für diese Personen 
gelten aber folgende besondere Bestimmungen: 

1. Die Pensionsversorgung gebührt nur auf An­
trag. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt des In­
krafttretens dieses Bundesgesetzes, wenn der 
Antrag binnen einem Jahr nam dem Inkraft­
treten gestellt wird. In allen übrigen Fällen 
gebührt die Pensionsversorgung von dem der 
Einbringung des Antrages folgenden Monats­
ersten an; wird der Antrag an einem Monats-

ersten gestellt, so gebührt sie von diesem Tag 
an. 

2. Die Bestimmungen des § 60 Abs. 1 sind an­
zuwenden. 

3. Witwen und früheren Ehefrauen gebührt die 
Pensionsversorgung nur, wenn sie erwerbs­
unfähig sind oder wenn sie das 60. Lebens­
jahr vollendet haben. 

4. Kindern, die keinen Anspruch auf Pensions­
versorgung gehabt haben, für die aber im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesge-

. setzes Anspruch auf Erziehungsbeitrag be­
standen hat, gebühren Leistungen nach die­
sem Bundesgesetz vom genannten Zeitpunkt 
an. Ein Antrag im Sinn der Ziffer 1 ist nicht 
erforderlich. 
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5. Sind für die Ermittlung einer wiederkehren­
den Leistung aus der gesetzlichen Pensions ver­
sicherung Versicherungszeiten berücksichtigt 
worden, die nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes ruhegenußfähig sind, so ist die 
wiederkehrende Leistung aus der geset:zlichen 
PensiollSversicherung auf die· entsprechende 
wiederkehrende Leistung nach diesem Bun­
desgesetz anzurechnen, die für denselben Zeit­
raum gebührt. Das Ausmaß der Anrechnung 
bestimmt sich nach dem Verhältnis aller für 
die wiederkehrende Leistung der gesetzlichen 
Pensionsversicherung anrechenbaren Versiche­
rungsmonate zu den anrechenbaren Monaten, 
die ruhegenußfähig sind. Von der Anrech­
nung nach dieser Bestimmung sind ausge­
nommen: 

a) die Ausgleichszulage und der Hilflosen­
zuschuß, 

b) Leistungen auf Grund einer Weiterver­
sicherung in der gesetzlichen Pensions­
versicherung und Leistungen auf Grund 
von Versisherungßzeiten, die der Be­
amte nach dem sozialversicherungsrecht­
lichen Wirksamwerden seiner Aufnahme 
in das öffentlich-rechtliche Dienstver­
hältnis erworben hat. 

(2) Mit der Erlangung des Anspruches auf Pen­
sionsversorgung nach diesem Bundesgesetz er-

lischt ein außerordentlicher Versorgungsgenuß. 
Die nach diesem Zeitpunkt allenfalls noch aus­
gezahlten außerordentlichen Versorgungsgenüsse 
sind auf die nach diesem Bundesgesetz für die 
gleiche Zeit gebührenden Leistungen anzurech­
nen. 

Teilweise Aufhebung des § 80 Abs. 2 der Dienst­
pragmatik und des§ 86 Abs. 2 der Lehrerdienst­

pragmatik 

.§ 64. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesge­
setzes treten die Bestimmungen des § 80 Abs. 2 
der Dienstpragmatik,. RGBl. Nr. 15/1914, und 
des §. 86 Abs. 2 der Lehrerdienstpragmatik, 
RGBl. Nr. 319/1917, insoweit außer Kraft, ais 
sie die amtswegige Versetzung in den dauernden 
Ruhestand wegen überschreitung des 60. Lebens­
jahres und Erlangung des gesetzlichen Anspruches 
auf den vollen Ruhegenuß ermöglichen. 

Vollziehung 

§ 65. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesge­
setzes ist die Bundesregierung, in Angelegenhei­
ten jedoch, die nur ein ·Bundesministerium be­
treffen, der zuständige Bundesminister betraut. 

(2) Durchführungsverordnungen können von 
dem der Kundmachung dieses Bundesgesetzes fol­
genden Tag an erlassen werden. Sie treten frühe­
stens mit diesem Bundesgesetz in Kraft. 
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Erläuternde Bemerkungen 

Das Pensionsrecht der Bundesbeamten ist der­
zeit in zahlreichen Rechtsquellen verstreut; sie 
reichen zurück bis in das Jahr 1814 (siehe § 58). 
Die Unübersichtlichkeit der geltenden pensions­
rechtlichen Vorschriften,'der in der Zeit der Ersten 
Republik durch das Erscheinen des von Dr. Karl 
Rollett verfaßten Werkes "Das österreichische 
Pensionsrecht" , österreichische Staa tsdruckerei, 
Wien 1934, einigermaßen abgeholfen wurde, hat 
in der Zweiten Republik dadurch noch erheblich 
zugenommen, daß der Gesetzgeber, bedingt durch 
die politischen Umwälzungen und die sozialen 
und wirtschaftlichen Entwi-cklungen, gezwungen 
war, eine Anzahl zusätzlicher pensionsrechtlicher 
Vorschriften zu erlassen. Die Unübersichtlichkeit 
der pensionsrechtlichen Vorschriften erfordert im 
Interesse der rechtsuchenden Pensionsparteien 
des Bundes Abhilfe. 

Der vorliegende Gesetzentwurf hält in seinen 
Grundzügen an den bewährten Grundsätzen des 
geltenden österreichischen Pensionsrechtes fest. 
Die einzelnen Vorschriften des Entwurfes wur­
den allerdings den modernen sozialen und wirt­
schaftlichen Gegebenheiten angepaßt. Hiebei 
wurde insbesondere - soweit dies mit· den vor­
erwähnten Grundsätzen zu vereinbaren war -
auf die Bestimmungen des Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, 
Rücksicht genommen; Pensionsansprüche im 
Sinn dieses Bundesgesetzes sind daher in ihrer 
Rechtsnatur von den Pensionsansprüchen nach 
dem ASVG. - dieses verwendet seit dem 1. Jän­
ner 1962 statt der Bezeichnung "Rente" den 
Ausdruck "Pension" - wesentlich verschieden. 
Durch das Pensionsgesetz 1965 soll den Bundes­
beamten, ihren Hinterbliebenen und Angehöri­
gen klarer und erschöpfender Aufschluß über 
ihre pensionsrechtlichen Ansprüche gegeben wer­
den. Damit ist ein weiterer Schritt zur Zusam­
menfassung der dienst-, besoldungs- und pen­
sionsrechtlichen Vorschriften für die Bundesbe­
amten getan. 

Im einzelnen wird zu den Bestimmungen des 
Entwurfes folgendes ausgeführt: 

Zum § 1: 

Der § 1 regelt den Anwendungsbereich des 
Pensionsgesetzes 1965. Er gilt für alle Beamten, 

das sind alle im öffentlich-rechtlichen Dienstver­
hältnis zum Bund stehenden Bediensteten, ferner 
für die Hinterbliebenen und Angehörigen dieser 
Bediensteten. öffentlich-rechtliche Bundesbedien­
stete sind alle Bediensteten des Bundes, die durch 
den Verwaltungsakt (Hoheits akt) der Ernennung 
zu ihrem Amt berufen wurden. Die zeitver­
pflichteten Soldaten sind zwar auch öffentlich­
rechtliche Bundesbedienstete, also auch Bundes­
beamte (siehe die §§ 78 ff. des Gehaltsgesetzes 
1956); da sie aber nach den Bestimmungen des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes pen­
sionsversichert sind, mußten sie zur Vermeidung 
einer doppelten Pensionsversorgung vom "Bun­
desbeamten" -Begriff des Pensionsgesetzes 1965 
ausgenommen werden. überdies ist das Dienst­
verhältnis der zeitverpflichteten Soldaten zeitlich 
befristet. 

Der Hinterbliebenenbegriff ist im Abs. 3 und 
der Angehörigenbegriff im Abs. 7 umschrieben. 
Die Bestimmung des Begriffes "Witwe" ist au~ 
der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 
übernommen (siehe zum Beispiel das Erkenntnis 
vom 22. Jänner 1959, Slg. Nr. 48531 A.). Die 
Bestimmung der Begriffe "eheliche Kinder", 
"legitimierte Kinder", "Wahlkinder" und "un­
eheliche Kinder" ergibt sich aus den Vorschriften 
des Dritten Hauptstückes des Ersten Teiles des 
Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches. Nach 
geltendem Recht sind nur die ehelichen Kinder 
und die durch nachfolgende Ehe legitimierten 
Kinder versorgungsberechtigt. Die Ausdehnung 
der Versorgungsberechtigung auf alle legitimier­
ten Kinder, auf die Wahlkinder, unehelichen 
Kinder und Stiefkinder entspricht modernen 
rechtspolitischen Erwägullgen (vgl. §§ 252 und 
260 ASVG.). Als Stiefkinder des Beamten sind 
- dem allgemeinen Sprachgebrauch folgend -
die aus einer früheren Ehe stammenden Kinder 
des anderen Ehegatten und die unehelichen Kin­
der dieses Ehegatten zu verstehen. Die frühere 
Ehefrau eines Beamten, das ist die Frau, deren 
Ehe mit dem Beamten für nichtig erklärt, auf­
gehoben oder geschieden worden ist, hat nach 
geltendem Recht keinen Anspruch auf Pensions­
versorgung. Dieser - vor allem bei längerer 
Dauer der Ehe - als außerordentliche Härte 

878 der Beilagen X. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 21 von 31

www.parlament.gv.at



22 878 der Beilagen 

empfundene Rechtszustand soll durch das Pen­
sionsgesetz 1965 geändert werden. Die frühere 
Ehefrau soll in Zukunft unter bestimmten Vor­
aussetzungen Anspruch auf Pensionsversorgung 
haben (siehe § 19). Der Angehörigenbegriff hat 
Bedeutung in den Fällen der §§ 46, 47 und 49. 

Die Bestimmung des Abs. 8 verfolgt den 
Zweck, das Pensionsgesetz 1965 auch auf die 
Personen anwendbar zu machen, die unter das 
Pensionsüberleitungsgesetz, BGBl. Nr. 187/1949, 

. fallen und nicht Beamte 1m Sinn des Pensions­
gesetzes 1965 sind. 

Der Abs. 9 ist dem § 89 des Gehaltsgesetzes 
1956 nachgebildet. 

Zum § 2: 

Die Einführung des Begriffes der Anwart­
schaft in das neue Pensionsrecht ist zur Vermei­
dung von Unklarheiten erforderlich, weil gemäß 
§ 5 Abs. 1 Z. 3 lit. a ASVG. die Beamten nur 
dann von der Pensionsversicherung nach dem 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz ausgenom­
men sind, "wenn ihnen aus ihrem Dienstverhält­
nis eine Anwartschaft auf Ruhe- und Versor­
gungsgenüsse ... zusteht". Da Anwartschaften 
"im Werden begriffene Rechte" sind und gemäß 
§ 9 Abs. 1 der Dienstpragmatik, RGBl. Nr. 15/ 
1914, die ruhegenußfähige Dienstzeit (nach bis­
heriger Terminologie "die für die Bemessu'ng 
des Ruhegenusses anrechenbare Dienstzeit") erst 
mit dem Tag des tatsächlichen Dienstantrittes zu 
laufen beginnt, kann auch die Anwartschaft erst 
mit diesem Tag entstehen. Aus demselben Grund 
muß die Anwartschaft auf Pensionsversorgung 
in dem Zeitpunkt erlöschen, in dem ein Umstand 
eintritt, der verhindert, daß aus der Anwart­
schaft ein subjektives Recht des Beamten auf 
Pensionsversorgung entsteht. Das Erlöschen der 
Anwartschaft auf Pensionsversorgung stellt sic:h 
- sozialversicherungsrechtlich betrachtet - als 
ein Ausscheiden aus dem pensionsversicherungs­
freien Dienstverhältnis dar und löst die Ver­
pflichtung des Bundes (der zuständigen Dienst­
behörde) zur Leistung eines überweisungsbetra­
ges nach § 311 ASVG. aus. Durch die Leistung 
des überweisungsbetrages wird der Beamte' so 
gestellt, als ob er während des Bestandes des 
Beamtendienstverhältnisses in einem pensions­
versicherungspflichtigen Dienstverhältnis gestan­
den wäre. Verzichtet der Beamte auf Pensions­
versorgung, so entfällt nach § 22 des Gehalts­
gesetzes 1956 die Entrichtung des Pensionsbei­
trages. Der vorherige Verzicht auf Pensionsver­
sOI'gung ist an keine Formvorschrift gebunden. 
Bezüglich der Formvorschrift für den Verzicht 
auf Anwartschaft siehe § 32. 

Zum § 3: 

Der § 3 Abs. 1 bestimmt, unter welchen Vor­
aussetzungen ein Beamtc.~· des Ruhestandes An-

spruch auf Ruhegenuß hat (Regelung des An­
spruches auf Ruhegenuß dem Grunde nach). 
Auch nach geltendem Pensionsrecht ist für die 
Erlangung des Anspruches auf Ruhegenuß eine 
für die Bemessung des Ruhegenusses anrechen­
bare Dienstzeit von zehn Jahren erforderlich 
(siehe § 46 Abs. 1 des Gehaltsüberleitungs­
gesetzes). Ausnahmen von der grundsätzlichen 
Regelung des § 3 Abs. 1 sind in den §§ 8 und 9 
festgelegt, die über Begünstigungen bei Dienst­
unfähigkeit und bei Erwerbsunfähigkeit han­
deln. 

Die Zusammenfassung des Ruhegenusses und 
der zum Ruhegenuß gebührenden Zulagen unter 
dem gemeinsamen Oberbegriff "Ruhebezug" 
entspricht Bedürfnissen der Praxis und hat im 
§ 3 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 ihr Vorbild. 

Zum § 4: 

Der § 4 bestimmt, von welchen zahlenmäßigen 
Größen bei der Ermittlung (Berechnung, Be­
messung) des Ruhegenusses auszugehen ist 
(Ruhegenußermittlungsgrundlage). Die Aus­
drücke "ruhegenußfähiger Monatsbezug" und 
"ruhegenußfähige G~samtdienstzeit" sind neu. 
Sie treten an die Stelle der entsprechenden bis­
herigen Ausdrücke "für die Bemessung des 
Ruhegenusses arirechenbarer Gehalt und als an­
rechenbar erklärte Zulagen" und "für die Be­
messung des Ruhegenusses anrechenbare Dienst­
zeit". Der Inhalt des Begriffes "ruhegenußfähiger 
Monatsbezug" ergibt sich aus dem § 5, der In­
halt des Begriffes "ruhegenußfähige Gesamt­
dienstzeit" aus dem § 6. 

80 v. H. des ruhegenußfähigen Monatsbezuges 
bilden auch nach geltendem Recht die Bemes­
sungsgrundlage des Ruhegenusses (siehe § 47 
Abs. 1 des Gehaltsüberleitungsgesetzes). 

Zum § 5: 

Der ruhegenußfähige Monatsbezug ist eine der 
beiden Ermittlungsgrundlagen des Ruhegenusses. 
Durch die Verhängung der Disziplinarstrafe' 
der Minderung des Diensteinkommens oder. der 
Versetzung in den Ruhestand mit gemindertem 
Ruhegenuß wird die besoldungsrechtliche Stel­
lung des Beamten, die zum Beispiel beim Beam­
ten der Allgemeinen Verwaltung durch die Ver­
wendungsgruppe, die Dienstklasse und die Ge­
haltsstufe gekennzeichnet ist, nicht berührt. 

Es wurde stets als Härte empfunden, daß ein 
Vorrückungszeitraum, der im Zeitpunkt des 
Ausscheidens des Beamten aus dem Dienststand 
schon zur Hälfte verstrichen war, keine Erhöhung 
des ruhegenußfähigen Monatsbezuges bewirkt. 
Die Beseitigung dieser Härte durch das Pen­
sionsgesetz ist notwendig und folgerichtig, weil 
nach geltendem Recht die Dienstalterszulage 
schon dann einen Bestandteil des ruhegenuß­
fähigen Monatsbezuges bildet, wenn der Beamte 
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im Zeitpunkt des Aussmeidens aus dem Dienst- diese Möglichkeit insbesondere für den Fall vor­
stand die Hälfte der Zeit zurückgelegt hat, die gesehen werden, daß ein Beamter wegen Ver­
für das Erreimen der Dienstalterszulage im büßung einer vom Strafgerimt verhängten Fr'ei­
Dienststand erforderlich ist. heitsstrafe, also wegen einer von ihm z.u verant-

Durm den Absatz 3 werden die erwähnten worten den Straftat, keinen Dienst leisten kann. 
im Gehaltsgesetz 1956 enthaltenen Bestimmungen Die zeitverpflichteten Soldaten unterliegen der 
über die Berücksichtigung der Dienstalterszulage, Pensionsversicherung nach dem Allgemeinen 
die pensionsrechtlichen Charakter haben, in das Sozialversicherungsgesetz. Um eine Doppelver­
Pensionsgesetz übernommen. , sorgung zu vermeiden, müssen sie von der Pen-

Nach geltendem Recht (§ 10 Abs. 3 des Ge-' sionsversorgung nach diesem Bundesgesetz aus­
haltsgesetzes 1956) kann ein Hemmungszeit- genommen werden. 
raum nam § 10 Abs. 1 Z. 1 bis 4 des Gehalts- Die unberührt bleibenden Bestimmungen über 
gesetzes 1956 nur dann für die Vorrückung an- die Ruhegenußfähigkeit der' Zeit einer Beurlau­
gerechnet werden, wenn seit seinem Ablauf min- bung gegen Entfall der Bezüge sind in den §§ 44 
destens drei Jahre verstrichen sind und der der Dienstpragmatik, 46 der Lehrerdienstprag­
Beamte in den letzten drei Kalenderjahren vor matik und 75 des Richterdienstgesetzes enthalten. 
der Verfügung sowohl ein tadelloses Verhalten Die ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit wird 
beobachtet hat als auch eine mindestens auf auch derzeit in vollen Jahren ausgedrückt. Die 
"gut" lautende Gesamtbeurteilung aufweist. Bei Bestimmung des Abs. 3 über die Rundung von 
einem Beamten, der vor dem Ablauf der Be- Bruchteilen eines Jahres entspricht im wesent­
währungsfrist von drei Jahren aus dem Dienst- lichen der noch geltenden Vorschrift des § 1 des 
stand ausscheidet, kann der Hemmungszeitraum Gesetzes vom 14. Mai 1896, RGBl. Nr. 74. Für 
nach geltendem Recht nie mehr für die Vor- die Erlangung des Anspruches auf den vollen 
rückung angerechnet werden. Diese unbil,lige Ruhegenuß, das heißt eines Ruhegenusses in der 
Härte soll durch das Pensionsgesetz beseitigt Höhe der Ruhegenußbemessungsgrundlage (siehe 
werden. die §§ 4 Abs. 2 und 7 Abs. 2), sind in Zukunft 

Zum § 6: 

. Die ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit ist die 

nicht mehr 39, Jahre, 6 Monate und 1 Tag, son­
dern nur mehr 34 Jahre und 6 Monate erforder­
lime (siehe Erläuternde Bemerkungen zum § 7). 

zweite der beiden Ermittlungsgrundlagen des 
Ruhegenusses. Die Zusammensetzung der ruhe- Zum § 7: 
genußfähigen Gesamtdienstzeit entspricht im 
wesentlichen dem geltenden Recht. Die ruhe- Der § 7 regelt das Ausmaß des Ruhegenus­
genußfähige Bundesdienstzeit, bisher in der Regel ses (Berechnungsvorschrift, Bemessungsvorschrift). 
als "an sich anrechenbare Dienstzeit" bezeichnet, Die Erhöhung des Hundertsatzes für die ersten 
ist aus Gründen der Rechtssicherheit im ersten zehn Jahre der ruhegenußfähigen Gesamtdienst­
Satz des Abs. 2 definiert. Was unter den ange- zeit von bisher 40 (siehe § 46 des Gehaltsüber­
rechneten Ruhegenußvordienstzeiten und den leitungs gesetzes) auf nunmehr 50 ist notwendig, 
angerechneten Ruhestandszeiten zu verstehen ist, um einerseits die bestehenden mit dem Gleich­
ergibt sich aus den §§ 53 bis 57. Die Vorschriften heitsgrundsatz der Bundesverfassung nicht in 
über die Zurechnung von Zeiträumen zur ruhe- Einklang zu bringenden begünstigten Berech­
genußfähigen Bundesdienstzeit sind in den §§ 9 nungen von Dienstzeiten durch eine für alle 
und 20 enthalten. Zu den dur eh besondere Beamtengruppen tragbare einheitliche Lösung 
gesetzliche Bestimmungen als ruhegenußfähig ersetzen zu können und andererseits das Zurück­
erklärten Zeiten gehören zum Beispiel die in der bleiben der Pensionen der Beamten, di~ eine ver­
bewa~neten Macht de: ehemaligen österreichisch-

I 
?,ältnismäßig kur~e Dienstzeit ~ufweisen, gegen­

unganschen MonarchIe zurückgelegten Zeiten; uber den vergleIchbaren PenSIOnen nach dem 
zu den' auf G run d besonderer gesetzlicher I Allgemeinen Sozial versicherungs gesetz auszu­
Vorschriften als ruhegenußfähig erklärten Zeiten gleichen. Durch die Beibehaltung des Steigerungs­
zählen insbesondere die nach § 11 des Beamten- betrages von 2 v. H. für jedes weitere Jahr der 
überleitungsgesetzes mit Bescheid für die Be- ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit wird in Zu­
messung des Ruhegenusses angerechneten Zeit- kunft jeder Beamte, der eine ruhegenußfähige 
räume. Gesamtdienstzeit von mindestens 35 Jahren 

Daß die Zeit eigenmächtigen und unentschul- (genauer: 34. Jahre und 6 Monate nach § 6 
digtenFernbleibens vom Dienst dem Beamten Abs.3) aufweIst; Anspruch auf den vollen Ruhe­
keine Vorteile (Erhöhung der ruhegenußfähigen genuß haben. 
Bundesdienstzeit) bringen soll, bedarf keiner Die Bestimmung, daß der Ruhegenuß die 
näheren Begründung. Die Möglichkeit, durch Ruhegenußbemessungsgrundlage (siehe § 4 
Disziplinarerkenntnis eine Zeit als nicht ruhe- Abs.2) nicht übersteigen darf, ist aus dem § 46 
genußfähig zu erklären, besteht derzeit nicht. Abs. 4 des Gehaltsüberleitungsgesetzes übernom­
Bei der Neuregelung des Disziplinarrechtes soll men. 
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Zum § 8: 

Der umfassenden Treuepflicht des Beamten 
steht die sittliche Verpflichtung seines Dienst­
gebers, des Bundes, gegenüber, für das Wohl des 
Beamten und seiner Familie auch für die Zeit 

ringern Ruhebezug und vielen unversorgten Kin­
dern, dann soll auf diese erhöhte Ruhegenuß­
bemessungsgrundlage auch noch ein höherer 
Hundertsatz (bis zu 100 v: H.) angewendet 
werden können. 

nach dem Ausscheiden des Beamten aus dem Durch die Bestimmung des Abs. 6 soll ver­
Dienststand zu sorgen. Daher muß der Bund hindert werden, daß ein reaktivierter Beamter 
insbesondere auch für jene Beamten gesetzliche nach seiner neuerlichen Ruhestandsversetzung 
Vorsorge treffen, die ohne ihr vorsätzliches Ver- einen geringeren Ruhegenuß erhält, als er ohne 
schulden infolge Krankheit oder körperlicher Reaktivierung erhalten würde. 
Beschädigung dienstunfähig geworden sind und 
aus diesem Grund ihre Berufslaufbahn vorzeitig Die den Bestimmungen des § 62 Abs.· 2 bis 4 
abbrechen müssen. Ein Beamter, der ohne sein DP beziehungsweise § 67 Abs. 2 bis 4 LDP ent­
vorsätzliches Verschulden infolge Krankheit oder sprechende Regelung erübrigt sich im neuen 
körperlicher Beschädigung dienstunfähig gewor- Pensionsrecht, ,:eil für die Folgen. eines Diens.t­
den ist, soll schon bei einer ruhegenußfähigen unfalles oder emer BerufskrankheIt d~:ch eI.n 
Gesamtdienstzeit von fünf Jahren (genauer: besonderes Bundesgesetz (Bundesgesetz uber dIe 
4 Jahre und 6 Monate nach § 6 Abs. 3) Anspruch I Unfallversicherun~ öffentlich Bediensteter) vor­
auf Ruhegenuß haben (Abs. 1). Ein Beamter gesorgt werden WIrd. 
aber, der . durch einen Dienstunfall oder eine 
Ber.ufskrankheit dienstunfähig geworden ist und Zum § 10: 
dem aus diesem Grund Leistungen nach dem 
Bundesgesetz über die Unfallversicherung öffent­
lich Bediensteter gebühren, soll ohne Rücksicht 
auf die Dauer seiner ruhegenußfähigen Gesamt­
dienstzeit Anspruch auf Ruhegenuß haben 
(Abs. 2). 

Zum § 9: 

Der § 10 verfolgt den Zweck, die Gewinnung 
besonders qualifizierter Kräfte aus dem In- und 
Ausland für die österreichischen Hochschulen zu 
erleichtern. Die Bestimmung entspricht der bis­
herigen Regelung des § 37 ades Gehaltsüber­
leitungsgesetzes (vgl. in diesem Zusammenhang 
auch die analoge Regelung des § 51 des Gehalts­
gesetzes 1956). 

Der § 9 ist in seinen Grundzügen dem § 62 
Abs. 1 und 5 DP beziehungsweise dem § 67 Zum § 11: 
Abs. 1 und 5 LDP nachgebildet. Er unterscheidet Im § 11 sind jene Tatbestände aufgezählt, bei 
sich von der geltenden Regelung dadurch, daß deren Verwirklichung der Ansprüch des Beamten 
ein Anspruch auf Zurechnung nicht nur l1ei auf Ruhegenuß verlorengeht. Die Verlusttatbe­
Blindheit und Geisteskrankheit, sondern auch bei stände sind aus dem geltenden Pensionsrecht 
praktischer Blindheit und einer anderen schweren übernommen. 
Krankheit besteht. Als praktisch blind hat - wie 
nach· dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, Zum § 12: 
BGBl. Nr. 152 (§ 1.9 Abs. 3), und dem Heeres-
versorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/1964 (§ 28 Die Exekutivdienstzulage, die Wachedienst­
Abs. 3), - 'derjenige zu gelten, der das Sehver- zulage und die Truppendienstzulage bilden' nach 
mögen so weit eingebüßt hat, daß er sich zwar geltendem Recht die Grundlage für den An­
in nicht vertrauter Umgebung allein zurecht- spruch auf eine Ruh.egenußzul~ge. Die Ruhe­
finden kann, jed;ch trotz der gewöhnlichen genußzulage .. ist de.rzelt durch dIe auf .~en § 51 b 
Hilfsmittel zuwenig sieht, um den Rest an des Gehaltsuberleltungs.gesetzes gestutzte Ver­
Sehvermögen wirtschaftlich verwerten zu kön-I ordnung der BundesregIerung vom 15 .. Novem­
nen. An die Stelle der Zurechnungsvoraussetzung ~er 1957, BGBl. ~r. 229, geregelt. D~ dIe. gesetz­
der UnfähiO'keit zu jedem Erwerb tritt die Un- hche Grundlage dIeser Verordnung 1m Smn der 
fähigkeit z: einem zumutbaren Erwerb. Für den Bestimmungen des Art. 18 Abs. 1 ,:nd 2 des 
Fall daß durch die Zurechnung de angemessene Bundes-Verfassungsgesetzes als unzureIchend an­
Leb~nsunterhalt des Beamten n~cht gesichert gesehen werden könnte, wird de.r Anspruch auf 
werden kann, ist im Abs. 3 eine weitere Mög- Ruhegenußzulage durch das PensIOnsgesetz selbst 
lichkeit der Erhöhung des Ruhegenusses vorge- erschöpfend geregelt. 
sehen. Diese soll vorerst durch eine Erhöhung Für die Zeit, in der auf dem Gebiet der Re­
der Ruhegep.ußbemessungsgrundlage (80 v. H. publik Osterreich reichsdeutsches Dienstrecht 
desruhegenußfähigen Monatsbezuges) auf den galt, das eine Exekutivdienstzulage, Wachdienst­
vollen ruhegenußfähigen Monatsbezug herbei- zulage und Truppendienst'zulage im Sinn der 
geführt werden. Sollte aber auch durch dies_eEr- österreichischen dienstrechtlichen Vorschriften 
höhung der angemessene Lebensunterhalt noch nicht kannte, wird im Abs. 6 aus Gründen der 
immer nicht gesichert sein, Zum Beispiel bei ge- Billigkeit eine besondere Regelung getroffen. 
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Zum § 13: 

Die Ablösung von Ruhebezügen (bisher als 
"Abfertigung" bezeichnet) gibt es auch im gel­
tenden Pensionsrecht. Die gesetzliche Grundlage 
hiefür bildet noch immer die kaiserliche Verord­
nung vom 9. Dezember 1866, RGBI. Nr. 157. 
Das Ausmaß der Ablösung (Abfertigung) bewegt 
sich zwischen dem Eineinhalbfachen und dem 
Dreifachen des jährlichen Ruhebezuges. 

Durch das neue Pensionsgesetz wird die Rechts­
einrichtung der Ablösung verbessert, indem das 
Höchstausmaß mit dem Siebzigfachen des monat­
lichen Ruhebezuges, das ist der fünffache Jahres­
bezug einschließlich Sonderzahlungen, festgesetzt 
wird. Durch die Ablösung konnte nämlich 
manchem Beamten, der mit einem verhältnis­
mäßig geringen Ruhebezug frühzeitig in den 
Ruhestand versetzt werden mußte, die Gründung 
einer neuen Existenz erheblich erleichtert werden. 
Innerhalb dieser Grenze richtet sich die Bemes­
sung nach der auf Grund eines ärztlichen Sach­
verständigenbeweises festzustellenden Lebens­
erwartung des Beamten. Durch die Vorschrift des 
Abs. 5 derzufolge dem Beamten vor der Be­
willigung der Ablösung die Höhe der beabsich­
tigten Ablöse mitzuteilen und ihm Gelegenheit 
zu geben ist, dazu binnen angemessener Frist 
Stellung zu nehmen, soll der Beamte in die Lage 
versetzt werden, seinen Antrag auf Ablösung des 
Ruhebezuges zurückzuziehen, wenn die beab­
sichtigte Ablöse seinen Erwartungen nicht ent­
spricht. Die Interessen der Angehörigen des Be­
amten werden durch die besonderen Vorschriften 
des Abs .. 1 geschützt. 

Zum § 14: 

Der § 14 bestimmt, unter welchen Voraus­
setzungen die Witwe eines Beamten Anspruch 
auf Witwenversorgungsgenuß hat (Regelung des 
Anspruches auf Witwenversorgungsgenuß dem 
Grunde nach). Der Anspruch auf Witwenver­
sorgungsgenuß ist vom Ruhegenußanspruch des 
verstorbenen Beamten abgeleitet. Auch nach 
geltendem Recht hat die Witwe nur dann An­
spruch auf Witwenversorgungsgenuß, wenn der 
Beamte am Sterbetag Anspruch auf Ruhegenuß 
gehabt hat oder im Falle seiner Versetzung in 
den Ruhestand gehabt hätte. 

Die Bestimmungen über den Ausschluß vom 
Anspruch auf Witwenversorgungsgenuß sind in 
einer den heutigen Verhältnissen angepaßten 
Weise aus dem geltenden Recht übernommen. 
Sie. verfolgen - abgesehen von der Vorschrift 
des Abs. 2 lit. a - den Zweck, die Schließung 
von sogenannten "Versorgungsehen" zu er­
schweren. Die in Abs. 2 lit. bund Abs. 3 in den 
Ziffern 1 bis 5 enthaltenen Aufzählungen sind 
alterna tiv. 

Die Zusammenrechnung der einzelnen Ehe­
zeiten, die das Gesetz für den Fall vorsieht, daß 
sich der Beamte mit seiner früheren Ehefrau 
wieder verehelicht, entspricht einer Forderung 
der Billigkeit. 

Die Zusammenfassung des Witwenversorgungs­
genusses und der zum Witwenversorgungsgenuß 
gebührenden Zulagen unter einem gemeinsamen 
Oberbegriff "Witwenversorgungsbezug" ent­
spricht Bedürfnissen der 'Praxis (vgI. die Aus­
führungen zum § 3). 

Zum § 15: 

Der § 15 regelt das Ausmaß des Witwenver­
sorgungsgenusses (Berechnungsvorschrift, Bemes­
sungsvorschrift). Auch nach geltendem Recht be­
trägt der Witwenversorgungsgenuß 50 v. H. des 
Ruhegenusses, der dem Beamten gebühren 
würde, mindestens aber 35 v. H. der Ruhegenuß­
bemessungsgrundlage. 

Hinsichtlich der übrigen Bestimmungen dieses 
Paragraphen wird auf die Ausführungen zum 
§ 5 Abs. 2 bis 4 hingewiesen. 

Zum § 16: 

Der § 16 sorgt aus Gründen der Billigkeit für 
eine Witwe vor, die im Zeitpunkt des Todes· des 
Beamten schwanger ist, aber aus einem der im 
§ 14 Abs. 2 lit. b oder Abs. 3 angeführten 
Gründe keinen Anspruch auf Witwenversor­
gungsgenuß hat. Sie soll auf die Dauer der 
Schwangerschaft einen übergangsbeitrag erhalten. 
Der übergangsbeitrag soll gleich hoch sein wie 
der Witwenversorgungsbezug und im Fall der 
Geburt eines ehelichen Kindes auf den gebühren­
den Versorgungsbezug, ansonsten auf die ge­
bührende Abfertigung angerechnet werden. 

Zum § 17: 

Der § 17 bestimmt, unter welchen Voraus­
setzungen die im § 1 Abs. 5 genannten Kinder 
eines verstorbenen Beamten Anspruch auf 
Waisenversorgungsgenuß haben (Regelung des 
Anspruches auf Waisenversorgungsgenuß dem 
Grunde nach). Die Neuregelung weicht vom 
geltenden Recht - abgesehen von der Erwei­
terung des Kreises der anspruchsberechtigten 
Kinder (siehe die Ausführungen zum § 1) - in­
soweit ab, als es keinen Erziehungsbeitrag mehr 
gibt, der der Witwe für die Waisen gebührt, 
sondern - dem Beispiel anderer moderner Ge­
setze folgend - einen selbständigen Anspruch 
der hinterbliebenen Kinder eines Beamten auf 
Waisen versorgungsgenuß. 

über das 18. Lebensjahr hinaus soll der 
-Waisenversorgungsgenuß mit den im Gesetzent­
wurf festgelegten Einschränkungen gebühren, 
wenn die Waise in Schul- oder Berufsausbildung 
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steht oder we~n sie in folge Krankheit oder Ge- den Beamten abhängig ist und daß die unter­
brechens erw9rbsunfähig ist. ,Wegen seines Ver- haltsberechtigte frühere Ehefrau durch den, Tod 
sorgungszwecUes soll aber der Waisenversor- des Beamten allein in ihrer Lebenshaltung keine 
gungsgenuß ih diesen, Fällen ruhen, wenn der Knderung erfahren soll. Bei den Versorgungs­
angemessene I Lebensunterhalt der Waise auf genüssen der Witwe und der früheren Ehefrau 
andere Weise sichergestellt ist (Abs. 5). handelt es sich um Ansprüche, die vom Anspruch 

Die Zusamtlnenfassung des Waisenversorgungs- des Beamten auf Ruhegenuß abgeleitet sind. Wie 
genusses und I der zum Waisenversorgungsgenuß bisher sollen daher die abgeleiteten Ansprüche 
gebührenden /zulagen unter einem gemeinsamen der Hinterbliebenen eines Beamten, rechnet man 
Oberbegriff ,,,Waisenversorgungsbezug" ent- sie zusammen, grundsätzlich nicht höher sein als 
spricht ErforClernissen der Praxis (vgl. die Aus- der Anspruch, von dem sie sich ableiten. 
führungen zJm § 3). 

I Zum § 20: 

Zum § 18: I ' _ Der § 20 enthält eine den §§ 8 und 9 ent-
, sprechende Regelung für die Hinterbliebenen. 

Der §'18 regelt das Ausmaß desWaisenversor-
gungsgenusse$ (Berechnungsvorschrift, Bemes-' 
sungsvorschr1ft). Die Bestimmungen über das Zum § 21: 
Ausmaß des] Waisenversorgungsgenusses (Hun- So wie im § 11 die Tatbestände aufgezählt 
dertsätze) sith.d aus dem geltenden Recht über- sind, bei deren Verwirklichung der Verlust des 
nommen. Di~ Grundlage für die Berechnung des Anspruches auf Ruhegenuß eintritt, -so sind im 
Waisenverso1gungsgenusses ist dieselbe wie die § 21 die Tatbestände angeführt, bei deren Ver­
für die Berechnung des Witwenversorgungs- wirklichung ein Hinterbliebener den Anspruch 
genusses. I auf Versorgungs ge nuß (Witwenversorgungs-

Durch die Einbeziehung der Wahl- und Stief- genuß, Waisenversorgungsgenuß, Versorgungs­
kinder in ren Personenkreis der Versorgungs- genuß der früheren Ehefrau) verliert. Die Ver­
berechtigten ist es notwendig, gesetzlich festzu- lusttatbestände sind aus dem geltenden Pen­
legen, wann

t 
diese Kinder als Voll- oder Halb- sionsrecht übernommen. 

waisen anzu ehen sind. Die Bestimmungen über die Abfindung der 
Das uneheliche Kind eines verstorbenen Be- Witwe, die sich wiederverehelicht hat, und über 

amten soll 1:- abgesehen von der Hilflosen- das Wiederaufleben des Verso~gungsanspruches 
zulage - rpcht mehr erhalten als das, was es der Witwe, wenn die neue Ehe aufgelöst oder für 
bisher als l1nterhaltsleistung von seinem Vater, nichtig erklärt wird, sind den Bestimmungen des 
dem Beamtbn, erhalten hat. Wahl- und Stief- § 265 ASVG. nachgebildet. Diese Bestimmungen 
kinder solleh nicht besser gestellt sein als eheliche sollen - wie die analoge Regelung des ASVG. -
Kinder; d~her müssen laufende Unterhalts- dazu dienen, die Eheschließung einer Witwe zu 
leistungen ~nd Kapitalabfindungen, die sie von erleichtern. 
ihren leibliqhen Eltern erhalten, auf den Waisen­
versorgung~bezug angerechnet werden. 

Zum § 19: I 

Zum § 22: 

Der Anspruch auf Versorgungsgenußzulage 
(im geltenden Pensionsrecht "Versorgungszulage" 
genannt) ist vom Anspruch auf Ruhegenußzulage 
abgeleitet (siehe die Erläuternden Bemerkungen 
zum § 12). Die Bestimmungen über das Ausmaß 
der Versorgungsgenußzulage sind aus dem gel­
tenden Recht übernommen. 

Nach gelrendem Recht hat - abgesehen von 
den Fällen des § 115 Abs. 5 des Ehegesetzes -
nur die Frau Anspruch auf Pensionsversorgung, 
die mit derr Beamten im Zeitpunkt seines Todes 
durch das ~and der Ehe verbunden gewesen ist. 
Diese Rege!u.ng trifft besonders jene Frauen hart, 
die gegen ir.ren geschiedenen Mann bis zu dessen Zum § 23: 
Tod Unte~haltsanspruch gehabt haben. Der Ge- So wie der Anspruch auf Ruhebezug unter 
setzentwurf will diese Härten beseitigen. Frühere bestimmten Voraussetzungen abgelöst werden 
Ehefrauen I sollen unter den im Gesetzentwurf kann (siehe § 13), so soll auch der Anspruch der 
näher umschriebenen Voraussetzungen wie Hinterbliebenen auf Versorgungsbezug abgelöst 
Witwen b,handelt werden, jedoch mit der Ein- werden können. 
schränkun1' daß ihr Versorgungsbezug - abge-
sehen von der Hilflosenzulage - die Unterhalts-
leistungen nicht übersteigen darf, auf die sie Zum § 24: 
gegen denl verstorbenen Beamten Anspruch ge- Durch die Bestimmungen dieses Paragraphen 
habt habe-ll' Diese Einschränkung beruht auf der soll der Witwe und der Waise eines im Dienst­
OberleguIljg, daß der Versorgungsanspruch der stand verstorbenen Beamten, die' keinen An­
früheren Ehefrau vom Unterhaltsanspruch gegen spruch auf Versorgungsgenuß haben, der über-

I 

I 
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gang in die durch den Tod des Beamten ge­
änderten Verhältnisse erleichtert werden. Die 
Bemessungsgrundlage der Abfertigung soll der 
letzte Monatsbezug des Beamten sein. Die Höhe 
der Abfertigung richtet sich, so wie die Höhe 
des Ruhegenusses und des vom Ruhegenuß abge­
leiteten Versorgungsgenusses, nach der ruhe­
genußfähigen Gesamtdienstzeit. 

Zum § 25: 

Der Familienstand wird bei Beamten des 
Dienststandes durch die Haushaltszulage berück­
sichtigt. Dasselbe soll auch bei den Beamten des 
Ruhestandes geschehen. ' 

Nach geltendem Recht hat die Witwe für eine 
Waise Anspruch auf Erziehungsbeitrag; zum Er­
ziehungsbeitrag gebührt eine Haushaltszulage, 
wie sie dem Beamten für dieses Kind gebühren 
würde, wenn er nicht gestorben wäre. Dadurch, 
daß an die Stelle des Erziehungsbeitrages ein 
selbständiger Anspruch der Waise auf Waisen­
versorgungsgenuß tritt (siehe die Erläuternden 
Bemerkungen zum § 17), ergibt sich die Not­
wendigkeit, zum Waisenversorgungsgenuß die 
Leistung einer Zulage im Ausmaß der für ein 
Kind gebührenden Haushaltszulage vorzusehen. 
Der dem Beamten vor seinem Tode für seine 
Ehefrau gebührende Teil der Haushaltszulage 
soll der Witwe gebühren, wenn ihrem Haushalt 
ein unversorgtes Kind des verstorbenen Beamten 
angehört. 

Zum § 26: 

Die Bestimmungen über die Ergänzungszulage 
sind aus dem Bundesgesetz vom 18. Dezember 
1959, BGBl. Nr. 298, übernommen. Durch diese 
Bestimmungen soll dem Beamten des Ruhe­
standes und den Hinterbliebenen eines Beamten 
eine Pensionsleistung gesichert werden, die zu­
sammen mit dem sonstigen Einkommen zur Be­
streitung des notwendigen Lebensunterhaltes 
ausreicht (vgl. die §§ 292 ff. ASVG. über die 
Ausgleichszulage zu den Pensionen aus der Pen­
sionsversicherung). Die Mindestsätze selbst sind 
nicht im Gesetz festgesetzt. Sie sollen, weil sich 
die Lebenshaltungskosten ändern können, aus 
Gründen der Zweckmäßigkeit durch Verordnung 
der Bundesregierung bestimmt werden, und zwar 
auf Grund der Richtlinien, die das Gesetz gibt. 

Zum § 27: 

Die . Lebenshaltungskosten der Personen, die 
ständig der Wartung und Hilfe durch eine andere 
Person bedürfen, sind in aller Regel wesentlich 
höher als die Lebenshaltungskosten anderer Per­
sonen, die nicht so hilflos sind. Den unter das 
Allgemeine Sozialversicherungsgesetz fallenden 
Personen, die ständig der Wartung und Hilfe 
bedürfen, gebührt zur Pension ein Hilflosen-

zuschuß. Das neue Pensionsgesetz will auch für 
den Fall der Hilflosigkeit des Beamten oder seiner 
Hinterbliebenen vorsorgen. Die Voraussetzungen 
für den Anspruch auf Hilflosenzulage sind die­
selben wie die im Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetz normierten Voraussetzungen für den 
Anspruch auf den Hilflosenzuschuß. Das hat den 
Vorteil, daß sich die Dienstbehörden bei ihren 
Entscheidungen über den Anspruch auf Hilf-
10senzuschuß auf die vorhandene reichhaltige 
Rechtsprechung der Schiedsgerichte der Sozial­
versicherung und insbesondere des Oberlandes­
gerichtes Wien stützen können. Die Höhe der 
Hilflosenzulage richtet sich - anders als im 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz - nicht 
nach der Höhe des Ruhe- oder Versorgungs­
genusses, sondern nach dem durch den Leidens­
zustand bedingten Aufwand für Wartung und 
Hilfe. Dieser Regelung liegt die überlegung zu­
grunde, daß sich die Kosten der Wartüng und 
Hilfe regelmäßig nach dem Grad der Hilfs­
bedürftigkeit und nicht nach der Höhe des 
Ruhe(Versorgungs)genusses richten. Durch die 
Hilflosenzulage soll zumindest ein Teil dieser 
Kosten gedeckt werden. 

Zum § 28: 

Die Einrichtung der Sonderzahlungen wird 
aus dem geltenden Recht (§ 51 ades Gehaltsüber­
leitungsgesetzes) übernommen. Die Bestimmun­
gen über die Sonderzahlungen sind den Bestim­
mungen des § 3 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 
nachgebildet. 

Zum § 29: 

Die geltenden Vorschriften über die Ge­
währung von Vorschüssen und Geldaushilfen für 
Beamte des Ruhestandes und Hinterbliebene sind 
im § 57 des Gehaltsüberleitungsgesetzes enthal­
ten. Sie haben sich bewährt und werden daher 
ohne wesentliche Änderung in das neue Pen­
sionsrecht übernommen. 

Zum § 30: 

Die für die Beamten des Dienststandes gelten­
den Bestimmungen über Naturalbezüge (§ 23 
des Gehaltsüberleitungsgesetzes und § 24 des Ge­
haltsgesetzes 1956) können ohne Schwierigkeiten 
auch auf die Beamten des Ruhestandes und die 
Hinterbliebenen angewendet werden, die An­
spruch auf Naturalbezüge haben. Es erübrigt 
sich daher, für den erwähnten, verhältnismäßig 
kleinen Personenkreis im neuen Pensionsrecht 
besondere Bestimmungen vorzusehen. 

Zum § 31: 

Die Besoldung der Beamten des Dienststandes, 
die ihren Dienstort in einem Gebiet mit aus­
ländischer Währung haben und dort wohnen 
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müssen, ist im § 21 des Gehaltsgesetzes 1956 ge- in dem nach der Lage des Falles erforderlichen 
regelt. Das Gesetz ordnet für diese Fälle den Aus- Ausmaß den Fortbestand der rechtlichen Vor­
gleich des Kaufkraftunterschiedes an. Einem aussetzungen für die überweisung von Geldlei­
Beamten, der im Zeitpunkt des Ausscheidens aus stungen zu prüfen. Auf diese Weise wird dem 
dem Dienststand den Mittelpunkt seines Lebens .Entst~hen ;von übergenüssen entgegengewirkt. 
in einem solchen Gebiet gefunden hat, kann die 
Aufgabe dieses Wohnsitzes billigerweise nicht zu­
gemutet werden, wenn gewichtige wirtschaftliche 
oder familiäre Gründe für die Beibehaltung des 
Wohnsitzes in diesem Gebiet sprechen. Dies gilt 
in der Regel auch für die Hinterbliebenen. Daher 
sollen für den Beamten und seine Hinter­
bliebenen bei Erfüllung der vorgesehenen Vor­
aussetzungen die Bestimmungen des § 21 des 
Gehaltsgesetzes 1956 weiter gelten. 

Zum § 36: 

Die Beurteilung mehrerer im Gesetzentwurf 
verwendeter Rechtsbegriffe (zum Beispiel Dienst­
unfähigkeit; Erwerbsunfähigkeit, Hilflosigkeit) 
setzt die Beantwortung von Fragen voraus, die in 
das Gebiet ärztlichen Fachwissens fallen. Dem 
Vorbild moderner Ges~tze (Kriegsopferversor­
gungsgesetz 1957, Heeresversorgungsgesetz) fol­
gend, wird die Heranziehung ärztlicher Sachver­
ständiger zur Lösung medizinischer Vorfragen 

Zum § 32: zwingend angeordnet und gleichzeitig bestimmt, 
Durch die Bestimmungen über die Beschrän- welche ärztliche Sachverständige (praktische 

kung der Wirksamkeit des Verzichtes auf die Krzte, Fachärzte) heranzuziehen sind und 
Anwartschaft auf Pensionsversorgung uhd auf welche Rechtsfolgen eintreten, wenn die Partei 
den Anspruch auf Ruhe- oder Versorgungs- die Mitwirkung an der Feststellung des maßge­
genuß sollen der Beamte und seine Hinterblie- benden medizinischen Sachverhaltes verweigert. 
benen davor bewahrt werden, unüberlegt auf die 
im neuen Pensionsrecht geregelten Anwart-I Zum § 37: 
schaften und Ansprüche zu verzichten. Diesem Eine gesetzliche Grundlage für die Erstattung 
Zweck dienen vor allem die strengen Formvor- des Mehraufwandes, der einem Beamten des 
schriften für die Verzichtserklärung. Ruhestandes, einem Angehörigen oder Hinter­

Zum§ 33: 

Zur gesetzlichen Regelung des Anspruches auf 
die monatlich wiederkehrenden Leistungen ge­
hört auch die Regelung des für die Beurteilung 
des Anspruches auf die einzelne Leistung maß­
gebenden Stichtages, des Fälligkeitstages und des 
Auszahlungstages. Die vorgesehene Regelung ent­
spricht im wesentlichen der geltenden Rechtslage. 

bliebenen notwendigerweise dadurch entsteht, 
daß er einer Vorladung zur ärztlichen Untersu­
chung oder zur Auskunfterteilung Folge leistet 
(zum Beispiel Fahrtkosten, übernachtungs­
kosten), fehlt im geltenden Pensionsrecht. Wenn 
die Behörde eine Anordnung trifft, die der Par­
tei einen solchen Mehraufwand verursacht, dann 
entspricht es der Billigkeit, gesetzlich vorzusor­
gen, daß der notwendige Mehraufwand der Par-
tei ersetzt wird. . 

Zum § 34: Zum § 38: 

Die Vorschrift über die Rundung (Aufrun-I Die Festlegung einer Meldepflicht ist notwen­
dung, Abrundung) des Auszahlungsbetrages ver- dig, um die Behörde in die Lage zu versetzen, 
folg.t den Zweck, den Auszahlungsvorgang zu nach den jeweiligen Veränderungen in der Sach­
erleIchtern. lage das nach dem Gesetz vorgesehene Ausmaß 

Zum § 35: 

Die Geldleistungen sollen dem Anspruchsbe­
rechtigten oder seinem gesetzlichen V~rtreter im 
Inland gebührenfrei zugestellt werden. Dem An­
spruchsberechtigten soll auch die Möglichkeit of­
fenstehen, die überweisung der Geldleistungen 
auf ein Scheckkonto beim Postsparkassenamt 
oder auf ein Girokonto bei einer anderen inlän­
dischen Kreditunternehmung zu verlangen. 
Durch die letztere Möglichkeit wird einem viel­
fach geäußerten Wunsch der Pensionsparteien 
entsprochen. In das Ausland können Geldleistun­
gen selbstverständlich nur nach den für den Aus­
landsgeldver kehr jeweils geltenden Vorschriften 
überwiesen werden. Im übrigen enthält der § 35 
Bestimmungen, die es der Behörde ermöglichen, 

der Geldleistungen zu bestimmen. Für die Emp­
fänger von Ergänzungszulagen muß diese Ver­
pflichtung besonders deutlich ausgesprochen wer­
den, weil die Hereinbringung zu Unrecht' emp­
fangener Bezüge bei diesen Personen in der Regel 
auf erhebliche Schwierigkeiten stößt. 

Zum § 39: 

Die Hereinbringung zu Unrecht empfangener 
Leistungen ist im geltenden Pensions recht nur 
lückenhaft geregelt. Der § 39 des Gesetzentwur­
fes trifft eine erschöpfende Regelung. Diese Re­
gelung hat ihr Vorbild in modernen Gesetzen 
(siehe zum Beispiel § 54 des Kriegsopferversor­
gungsgesetzes 1957 und § S8 des Heeresversor­
gungsgesetzes). Die Bestimmung, daß die Ver­
pflichtung zum Ersatz zu Unrecht empfangener 
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Leistungen nur dann mit Bescheid festzustellen 
ist, wenn es die Partei verlangt, dient der Ver­
waltungsvereinfachung. 

Zum § 40: 

Die Einführung des Rechtsinstituts der Ver­
jährung in das Pensionsrecht ist neu. Die Ver­
jährungsfrist von drei Jahren ist aus dem § 1486 
Ziffer 5 ABGB. übernommen. Durch die Ein­
führung des Rechtsinstituts der Verjährung wird 
die Verwaltung der Verpflichtung enthoben, die 
Bezüge zu überprüfen, deren Fälligkeit mehr als 
drei Jahre zurückliegt. Die Regelung dient der 
Verwaltungsvereinfachung. 

Zum § 45: 

Den Personen, die den Beamten vor semem 
Tod unentgeltlich gepflegt oder die die Kosten 
der Pflege ganz oder teilweise aus eigenen Mit­
teln getragen haben, soll aus Billigkeitsgründen 
ein Pflegekostenbeitrag gewährt werden können. 
Das soll allerdings nur dann gelten, wenn nach 
dem verstorbenen Beamten weder ein Todesfall­
beitrag nach ein Bestattungskostenbeitrag zu 
leisten ist oder der zu leistende Bestattungs­
kostenbeitrag geringer als der Todesfallbeitrag 
ist, der zu leisten wäre, wenn anspruchsberech­
tigte Personen vorhanden wären. 

Zu den §§ 46 bis 48: 
Zum § 41: 

. . . Die Bestimmungen über die Versorgung bei 
. Durch dIe Be.stlmm~ngen des § 41 soll -b WIe Abgängigkeit sind in ihren Grundzügen aus dem 

bIsher dur<=!: dIe. BestImmung des § 47 A s. 2 geltenden Recht (§§ 58 a und 68 ades Gehalts­
des Gehaltsuberleltungsg~se:zes - das Entste~en überleitungsgesetzes) übernommen. Bei den der­
von Alt- ,und. Ne.upenslO~Ist:ngruppen verhm-I zeit gegebenen Verhältnissen wird diesen Be­
dert und damIt die Verwirkhchu.ng des Ged~~: stimmun:gen nur eine untergeordnete Bedeutung 
kens .. der. s,ogenannten. "PenslOnsautomatlk I zukommen. Durch die Bestimmung des § 48 ~oll 
auch fur die Zukunft gesichert werden. der Unterhalt der Halbwaise für den Fall ge-

Zum § 42: 

Der § 42 regelt, wer nach einem Beamten des 
Dienststandes oder Ruhestandes Anspruch auf 
den Todesfallbeitrag hat. Die Regelung folgt in 
ihren Grundzügen dem geltenden Recht (§ 65 
der Dienstpragmatik). Zweck des Todesfallbei­
trages ist es, die in der Regel nicht unerheblichen 
Kosten der Bestattung des Bea'mten zu decken 
und den Hinterbliebenen den Übergang in oie 
durch den Tod des Beamten geänderten Verhält­
nisse zu erleichtern. 

Stirbt ein Beamter, der schon geraume Zeit ab­
gängig gewesen ist, so hat sich für die Hinter­
bliebenen dieses Beamten der Übergang in geän­
'derte Verhältnisse in der Regel schon vollzogen, 
so daß der Beweggrund für die Gewährung eines 
Todesfallbeitrages nicht gegeben ist. In diesem 
Fall sollen nur die Kosten ersetzt werden, die 
durch den Tod des Beamten entstanden sind. 

Zum § 43: 

Der § 43 regelt das Ausmaß des Todes.fallbei­
trages (Bemessungsvorschrift, Berechnungsvor­
schrift). Die Regelung entspricht im wesentlichen 
dem geltenden Recht (§ 50 des Gehaltsüberlei­
tungsgesetzes ). 

Zum § 44: 

Der Bestattungskostenbeitrag hat den Zweck, 
eine den Verhältnissen angemessene Bestattung 
des verstorbenen Beamten auch für den Fall zu 
gewährleisten, daß keine Personen vorhanden 
sind, denen das Gesetz einen Anspruch auf To­
desfallbeitrag einräumt. 

sichert werden, daß die Witwe des Beamten ab­
gängig wird. 

Zum § 49: 

Durch die Entlassung eines Beamten des 
Dienststandes können die Angehörigen des Be­
amten in Notlage geraten. Um dies zu vermei­
den, sieht der Gesetzentwurf die Möglichkeit der 
Gewährung eines Unterhaltsbeitrages bis zur 
Höhe des Versorgungsgenusses vor, auf den der 
Angehörige Anspruch hätte, ~enn der Beamte 
im Zeitpunkt der Entlassung gestorben wäre. 
Für den Unterhalt des entlassenen Beamten seIbst 
ist im Bundesgesetz vom 4. Juli 1963, BGBl. 
Nr. 171, über die Gewährung von Über­
brückungshilfen an ehemalige Bundesbedienstete 
vorgesorgt. 

Zum § 50: 

. Ein Beamter des Ruhestandes, der infolge einer 
strafgerichtlichen Verurteilung ·die Beamten­
eigenschaft verliert, würde auch den von der Be­
amteneigenschaft abhängigen Anspruch auf 
Ruhegenuß verlieren, wenn ihm nicht durch die 
besondere Bestimmung des § 26 Abs. 1 lit. g des 
Strafgesetzes der weitere Anspruch a'uf einen Teil 
seines bisherigen Ruhebezuges (in der Regel 50 
v. H.) gesichert wäre. In Zukunft soll ein ehe­
maliger Beamter des Ruhestandes, gleichgültig, 
ob er den Anspruch auf Ruhegenuß infolge straf­
gerichtlicher oder disziplinärer Verurteilung ver­
loren hat (§ 11), Anspruch auf einen Unterhalts­
beitrag in der Höhe von 75 v. H. des Ruhegenus­
ses und der Ruhegenußzulage haben, auf die er 
Anspruch hätte, wenn er nicht verurteilt worden 
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wäre. Unter den im Gesetzentwurf näher be­
stimmten Voraussetzungen soll auch die Mög­
lichkeit bestehen, den Unterhaltsbeitrag auf 
100 v. H. seiner Berechnungsgrundlage zu er­
höhen. 

Zum § 51: 

Der § 51 regelt den Anspruch der Hinterblie­
benen eines Beamten des Ruhestandes, der seinen 
Anspruch auf Ruhegenuß infolge strafgericht­
licher oder disziplinärer Verurteilung verloren 
und Anspruch auf Unterhaltsbeitrag nach § 50 
gehabt hat, sowie den Anspruch der Hinterblie­
benen, deren Anspruch auf Versorgungsgenuß in­
folge strafgerichtlicher Verurteilung erloschen ist. 
Im ersten Fall richtet sich die Höhe des Unter­
haltsbeitrages nach der Höhe des Versorgungs­
genusses, der die Berechnungsgrundlage bildet, 
im zweiten Fall beträgt der Unterhaltsbeitrag 
75 v. H. des Versorgungsgenusses, der die Berech­
nungsgrundlage bildet. Unter den im Gesetzent­
wurf näher bezeichneten Voraussetzungen soll 
die Möglichkeit bestehen, den Unterhaltsbeitrag 
auf 100 v. H. seiner Berechnungsgrundlage zu er.­
höhen. 

Zum § 52: 

Der § 52 enthält die gemeinsamen Bestimmun­
gen für die Empfänger von Unterhaltsbeiträgen. 
Die Zusammenfassung des Unterhaltsbeitrages 
und der zum Unterhaltsbeitrag gebührenden 
Zulagen unter dem gemeinsamen Oberbegriff 
"Unterhaltsbezug" entspricht Bedürfnissen der 
Praxis. Die Einrechnungsvorschrift des Abs. 4 
ist notwendig, um sicherzustellen, daß derjenige, 
der seinen Anspruch auf Ruhe- oder Versor­
gungsgenuß infolge strafgerichtlicher oder diszi­
plinärer Verurteilung verloren hat, finanziell 
nicht besser gestellt ist, als werui er diesen An­
spruch nicht verloren hätte. 

Zu den §§ 53 bis 56: 

Die Anrechnung von Ruhegenußvordienstzei­
ten wird für die Zukunft nicht mehr durch Ver­
ordnung, .sondern im Pensionsgesetz selbst gere­
gelt. Die Bestimmungen über die Anrechnung 
von Ruhegenußvordienstzeiten folgen in ihren 
wesentlichen Grundzügen der Ruhegenußvor­
dienstzeitenverordnung 1956. Die wesentlichen 
Abweichungen des Gesetzentwurfes von den Be­
stimmungen der Ruhegenußvordienstzeitenver­
ordnung 1956 liegen darin, daß die Anrechnung 
von Ruhegenußvordienstzeiten in Zukunft kein 
antragsgebundener Verwaltungsakt mehr sein 
wird, sondern von Amts wegen vorzunehmen ist 
und. daß die Dienstbehörde weitestgehend von 
der Beurteilung pensionsversicherungsrechtlicher 
Vorfragen enthoben ist, weil die anrechenbaren 
Ruhegenußvordienstzeiten nicht nach pensi'Ons­
versicherungsrechtlichen Gesichtspunkten einge-

teilt sind und weil außerdem die Entscheidung 
über die Verpflichtung zur Entrichtung eines be­
sonderen Pensionsbeitrages grundsätzlich erst 
nach dem Eintritt der Rechtskraft des Anrech­
nungsbescheides und nach der Leistung des 
überweisungsbetrages zu treffen sein wird (§ 56 
Ab$. 1). Im § 53 wird im allgemeinen zwischen 
inländischen und ausländischen Vordienstzeiten 
unterschieden. Hiebei ist hervorzuheben, daß für 
die Zeit vom 13. März 1938 bis einschließlich 
26. April 1945 das Gebiet des ehemaligen Deut­
schen Reiches innerhalb seiner jeweiligen Gren­
zen als Inland anzusehen ist. 

Zum § 57: 

Daß die Zeiten des Ruhestandes eines Beamten, 
der wieder in den Dienststand aufgenommen 
wird, nicht für die Bemessung des Ruhegenusses 
angerechnet werden, ist bisher allgemein als Härte 
empfunden worden. Diese Härte soll beseitigt 
werden, es soll aber gleichzeitig Vorsorge gegen 
eine mißbräuchliche Inanspruchnahme der An­
rechnungsmöglichkeit getroffen werden. 

Zum § 58: 

Das neue Pensionsgesetz soll am 1. Jäimer 1966 
in Kraft treten und - soweit in den folgenden 
Paragraphen nicht ausdrücklich etwas anderes be­
stimmt wird - alle pensionsrechtlichen Vor­
schriften ablösen, die bis zu diesem Zeitpunkt 
für die Personen gegolten haben, die unter das 
neue Pensionsges.etz fallen. Die wichtigsten pen­
sionsgesetzlichen Vorschriften, die mit 1. Jänner 
1966 ;tußer Kraft treten sollen, sind im § 58 auf­
gezählt. 

Zum § 59: 

In diesem Paragraphen sind die gesetzlichen 
Bestimmungen aufgezählt, die nach dem Inkraft­
treten des neuen Pensionsgesetzes weiterhin an­
zuwenden sind. Zwischenstaatliche Vereinbarun­
gen sollen unberührt bleiben. 

Zum § 60: 

Zweck des neuen Pensionsgesetzes ist es unter 
anderem, für die Pensionsparteien einheitliches 
Recht zu schaffen. Daher müssen die Personen, 
die nach den derzeit geltenden pensionsrecht­
lichen Vorschriften Anspruch auf Pensionsver­
sorgung haben, in die Pensionsversörgung nach 
dem neuen Pensionsgesetz übergeleitet werden. 

Zum § 61: 

übergangsbestimmungen müssen auch für die 
Anrechnung von Ruhegenußvordienstzeiten ge-· 
troffen werden, soweit es sich um Beamte des 
Dienststandes handelt. Hiebei soll die Rechts­
kraft der nach bisherigem Recht erlassenen An­
rechnungsbescheide aufrechterhalten werden. 
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Gleichzeitig wird aber im Interesse einer mög­
lichst gleichmäßigen Behandlung aller Beamten 
des Dienststandes eine zusätzliche Anrechnung 
von Ruhegenußvordienstzeiten für den Fall vor­
gesehen, daß die Anrechnung nach neuem Recht 
für den Beamten günstiger ist als die nach bis­
herigem Recht erfolgte Anrechnung. 

Zum § 62: 

Die Bestimmungen des § 62 verfolgen den 
Zweck, die nach bisherigem Recht erworbenen 
Anwartschaften zu wahren. 

Zum § 63: 

Personen, die nach geltendem Recht keinen 
Anspruch auf Pensionsversorgung haben, sollen 
nach den näheren Bestimmungen des § 63 in die 
Pensionsversorgung einbezogen werden, wenn sie 
die Anspruchsvoraussetzungen nach diesem Bun­
desgesetz erfüllen. 

Zum § 64: 

Der Beamte soll wie bisher. wegen Dienstun­
fähigkeit oder wegen unzureichender Leistungen 
von Amts wegen in den Ruhestand versetzt wer­
den können. Es soll lediglich die Bestimmung 
aufgehoben werden, die es bisher ermöglicht hat, 
einen Beamten in Ausübung freien Ermessens in 
den Ruhestand zu versetzen, weil er das 60. Le­
bensjahr überschritten und den Anspruch auf den 
vollen Ruhegenuß 'erlangt hat. 

Zum § 65: 

Der § 65 enthält die Vollzugsklausel und eine 
besondere Verordnungsermächtigung, die es er­
möglicht, Durchführungsverordnungen schon vor 
dem Inkrafttreten des Gesetzes zu erlassen. Die 
Zuständigkeit zu individuellen Verwaltungsakten 
regelt sich nach dem Dienstrechtsvertahrens­
gesetz, BGBl. Nr. 54/1958. 
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